
759 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VII. GP. 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (737 der Bei­
lagen): Bundesgesetz über die Bezüge der 

Bundesbeamten (Gehaltsgesetz 1956). 

Im vorliegenden Gesetzentwurf erfolgte eine 
systematische und. umfassende Neuregelung des 
Besoldungsrechtes der öffentlich-rechtlichen Be­
diensteten des' Bundes. Eine solche zusammenfas­
sende Regelung des Besoldungsrechtes einschließ­
lich des Dienstrechtes und des Disziplinarrechtes 
war für die Staatshediensteten in der Dienstprag­
matik aus dem Jahre 1914 enthalten. Hiebei war 
das Besoldungssystem vor allem durch die Zeitvor­
rückung gekennzeichnet, das heißt, der Beamte 
erreichte unte·r bestimmten Voraussetzungen die 
Bezüge höherer Rangsklassen auch dann, wenn er 
- etwa mangels eines freien Dienstpostens -
nicht befördert werden konnte. Durch das Be­
soIdungsübergangsgesetz aus dem: Jahre 1919 
wurde die Zeitvorrückung der Dienstpragmatik 
durch die Zeitbeförderurtg ersetzt und der Be­
amte nach bestimmten Fristen in eine höhere 
Rangsklasse befördert. Das Gehaltsgesetz aus 
dem Jahre 1924 (wiederverlauthart als Gehälts­
gesetz 1927) sah wieder eine Zeitvorrückung und 
in geringem Umfange eine Zeitbeförderung vor. 
Nachdem durch das Beamtenüberleitungsgesetz 
die während der NS-Zeit aufgehobenen Bestim­
mungen des österreichischen Dienst- und Besol­
dungsrechtes wieder in Kraft gesetzt worden 
sind, kam es im Jahre 1946 zur Verabschiedung 
des Gehaltsüberleitungsgesetzes, das im wesent­
lichen eine Neufassung des Gehaltsgesetzes 1927 
d3irstellte, jedoch weder eine Zeitvorrückung 
noch eine Zeitbeförderung kannte. Schon damals 
war eine spätere endgültige Regelung des Besol­
dungsrechtes der Bundesbeamten vorgesehen. 

Die Regierungsvorlage beschäftigt sich ledig­
lich mit dem Besoldungsrecht der Bundes­
beamten. Eine Neukodifikation der dienstrecht­
lichen Bestimmungen und des Pensionsrechtes 
der öffentlich-rechtlichen Bediensteten ·des Bun­
des wird in besonderen Bundesgesetzen erfolgen. 

Inhaltlich zeichnet sich das Gehaltsgesetz 1956 
durch eine gegenüber dem bisherigen Zustande· 
stärkere Betonung des Leistungsprinzipes aus. In 
Angleichung der Beamtenhezüge an die Kosten 
der Lebenshaltung werden im Gesetzentwurf die 
Gehälter auf das rund Sechsfache der Ansätze 
von 1946 gebracht, wobei die im Sommer des 
vergangenen Jahres in der sogenannten. Zwi­
schenlösung erreichten Verbesserungen beibehal­
ten wocden. Außerdem sind die Bezüge der Be­
amten etwa nach dem zehnten Dienstjahr im 
Verhältnis zu den Anfangs- und zu den _ End­
bezügen stärker erhöht worden. Dies geSchah 
aus der Erwägung, daß die Beamten in dieser 
Zeit für den Dienst am leistungsfähigsten sind, 
aber auch aus sozialen Erwägungen, um den 
Beamten die Gründung einer Familie zu erleich­
tern. Durch diese Lösung wird daher sowohl 
dem Prinzip einer sozialen Entlohnung als auch 
familienpolitischen Grundsätzen Rechnung ge­
tragen. Hervorzuheben ist, daß in die Regie­
rungsvorlage die bereits erwähnte Einrichtu~g 
einer Zeitvorrückung wieder aufgenommen wor­
den ist. 

Die neuen Gehaltsansätze sollen in mehreren 
Stufen erreicht werden. Mit der ersten Stufe, 
das heißt ab 1. Feber 1956, werden alle aktiven 
Beamten 85% der neuen Ansätze erhalten, wo­
bei die Mindesterhöhung gegenüber den der­
zeitigen Bezügen 70 S, höchstens aber die volle 
Höhe der im neuen Gehaltsgesetz vorgesehenen 
Monatsgehälter beträgt. Für die Pensionisten 
wird eine analoge Regelung bereits mit 1. Jänner 
1956 wirksam. Den Zeitpunkt beziehungsweise 
das Ausmaß weiterer Stufen schon derzeit fest­
zulegen ist nicht möglich, da nicht abgeschätzt 
werden kann, wann die hiefür erforderlichen 
Mittel zur Verfügung stehen werden. Allein die 
Durchführung der ersten Etappe wird für das 
Jahr 1956 für die aktiven Bediensteten rund 
465 Millionen Schilling und für die Pensionisten 
rund 250 Millionen Schilling als Mehrerforder­
ms bringen, wobei die Auswirkungen auf die 
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Bundesbahn und Bundesforste usw. in diesen 
Beträgen bereits enthalten sind. Da ini Bundes­
voranschlag 1956 lediglich für den Betrag von 
290 Millionen Schilling vorgesorgt ist, muß die 
Bedeckung für den restlichen Mehraufwand in 
Mehreinnahmen . und Ersparungen gefunden 
werden. 

Bezüglich der einzelnen Bestimmungen wird 
~uf die ausf~hrlichen Erläuternden Bemerkungen 
In der RegIerungsvorlage verwiesen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat in sei~er 
Sitzung am 22. Feber 1956, im Beisein des Bun­
deskanzlers Ing. Raa b, des Bundesministers 
für Finanzen Dr. Kam i t z, des Unterrichts­
ministers Dr. D r i m m e I und des Staatssekre­
tärs Dr. B ci c k, die Regierungsvorlage der Vor­
beratung unterzogen~ 

In der sehr eingehenden Debatte ergriffen 
außer dem Berichterstatter die Abgeordneten 
Dr. P f e i f e r, Mac h u n z e, W e i k h art, 
Hol z fe i n d, P ö I zer, Dr. Kr a n z I m a y r 
Ferdinanda F los s man n, M a r kund Dokto; 
G red I e r sowie der Bundesminister für Fi­
nanzen Dr. Kam i t z und Staatssekretär Doktor 
B 0 c k das Wort. Die Regierungsvorlage wurde 
s'1dann mit einer Reihe von Abänderungen und 
Druckfehlerberichtigungen, die im angeschlosse­
nen Gesetzestext bereits berücksichtigt s~nd, be­
schlossen. Ferner wurde ein von der Abgeordne­
ten ,F:rdinanda F los s man neingebrachter 
Entschheßungsantrag, der sich mit der bestim­
mungsgemäßen Verwendung von Familienzu­
lagen bei Exekutionen beschäftigt, angenommen. 

Zu den vorgeschlagenen Abänderungen wird 
im einzelnen.bemerkt: 

Zu § 4: 

.. Nach dem .Wortlaut der Regierungsvorlage 
konnte es zweIfelhaft sein, ob einer im Bundes­
dienst stehenden Witwe beziehungsweise einer 
geschiedenen Bediensteten die Haushaltungszulage 
gebührt, wenn sie für ein aus der aufgelösten 
Ehe stammendes Kind eine Kinderzulage erhält. 
Durch Ergänzungen im Abs. 7 lit. bund eist 
nu~mehr eindeutig klargestellt, daß einer Witwe 
bezl,ehu!lgsweise einer geschiedenen Frau neben 
ei11!er Kinderzulage auch die Haushaltungszulage 
gebührt. 

Zu § 33: 

Die Klammerausdrücke im Abs. 4, denen zu­
folge dem Gehalt eine allfällige Dienstalters­
zulage zuzuzählen ist, konnten entfallen, da die 
Fes~.setzung der bezugsrech.diche11! Stellung eines 
beforderten Beamten . in der nächsthöheren 
Dienstklasse unter Berücksichtigung der Di~nst­
alterszulage durch § 33 Abs. 5 gewährleistet ist. 
Nach der angeführten Bestimmung wird eine in 
der höchsten Gehaltsstufe einer Dienstklasse ver­
brachte Zeit bis zum Ausmaß von vier Jahren 
angerechnet. 

Zu § 40: 

Nach dem Wortlaut des § 40 sind die Bestim­
mungen der §§ 29 bis 37 auf die Beamten in 
handwerklicher Verwendung' sinngemäß anzu­
wenden. Da zu diesen Bestimmungen auch die 
Ermächtigung zur Zuerkennung von Dienstzu­
Ia.gen gehört, ist die überschrift zu § 40 ent­
sprechend ergänzt worden. 

Zu § 57: 

Die Dienstzulagen der Leiter von Unterrichts­
aMtalten waren gemäß § 40 Abs .. 7 Gehaltsüber­
leitungsgesetz nicht nach den Verwendungsgrup­
pen der Lehrer, sondern nach den Schularten 
.gegliedert. Durch die im § 57 der Regierungsvor­
lage vorgesehene Regelung, nach der sich die 
Dienst~ulagen nach den Verwendungsgruppen 
der LeIter gliedern, käme es dazu, daß Lehrer der 
Verwendungsgruppe L 2 B, die bisher als Leiter 
von mittleren Lehranstalten die höhere Dienst­
zulage bezogen haben, nur. mehr die für Leiter 
d~r Verwendungsgruppe L 2 B vorgesehenen 
DIenstzulagen erhalten würden. Zur Vermeidung 
von Härten wurde durch Einfügung eines neuen 
Abs. 3 bestimmt, daß diejenigen Leiter der Ver­
wendungsgruppe L 2 B, die an mittleren Lehr­
anstalten mit Reifeprüfung ernannt sind An­
spruch auf Dienstzulagen für Leiter der V~rwen­
dungsgruppe L 1 haben. 

Zu § 71: 

. ~er § 71 in der Fassung der. Regierungsvorlage 
Ist 1m wesentlichen auf die Bestellung von Leh­
renl! zu Fachinspektoren für einzelne Gegen­
stände abgestellt. Durch die vorgeschlagene Neu­
fassung soll auch für die Fälle vorgesorgt wer­
den, in denen ein Lehr-er provisorisch als Beamter 
des S.chulaufsichtsdienstes verwendet oder zur' 
Gänze mit der Funktion eines Beamten des Schul­
aufsichrsdienstes - etwa mit der Vertretung eines 
wegen Ausübung eines Mandates außer Dienst 
gestellten Landes- oder Bezirksschulinspektors -
betraut wird. Da in diesen Flillen der Aufgaben­
kreis des betrauten Lehrers durch die Funktion 
mit. der' er betraut wird, bereits abgegrenzt ist: 
erscheint ,es richtig, die Höhe der Dienstzulage 
im Gesetz festzulegen. Nach der vorgeschla.genen 
Neufassung erhält der Lehrer die Differenz 
zwischen seinem Gehalt und dem Gehalt, den er 
erhalten würde, wenn er zum Beamten des 
Schulaufsich tsdienstes der gleichen Verwendungs­
gruppe, der der von ihm vertretene Beamte an­
gehört, ernannt worden wäre. Ein Gleiches gilt 
für den Fall, daß ein Bezirksschulinspektor einen 
Landesschulinspektor zu vertreten hat. 

Die Regelung der Abs. 2 und 3 der neuen Fas­
sung entspricht im wesendichen dem Inhalt des 
§ 71 in der Fassung der Regierungsvorlage. 
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Zu § 78: 

Im § 78 wurden die Bezugsansätze flir zeit­
verpflichtete Soldaten in den Verwendungs­
gruppen H 4 und H 3 in allen Gehaltsstufen um 
je 40 S erhöht. -

Die zeitverpflichteten Soldaten werden in der 
allgemeinen Sozialversicherung versichert.. Dies 
hat zur Folge, daß die gesetzlichen Abzüge höher 
sind als bei anderen öffentlich-rechtlichen Be­
diensteten: Dieser Umstand rechtfertigt es, den 
Bruttogehalt etwas höher festzusetzen. 

Zu § 83: 

Im Abs. 2 konnte die Anführung des § 65 
Abs. 2 zweiter Satz entfallen da die Beamten 
des Schulaufsichtsdienstesnach 'Teil 5 der über­
le.itungstabellen unter sinngemäßer Anwendung 
dieser Gesetzesstellen überzuleiten sind -

Nach der im § 57 vorgeschlagenen Ne~regelung 
s~llen Lehl'er der Verwendungsgruppe L 2 B, die 
bisher als Leiter von mittleren Lehranstalten 
eine höhere Dienstzulage bezogen, sofern sie an 
mittleren Lehranstalten mit Reifeprüfung er­
nannt sind, weiterhin im Genuß . der Dienst­
zulage für Leiter der Verwendungsgruppe L 1 
verbleiben. Zur Vermeidung von Härten soll 
durch die Aufnahme eines neuen Absatz-es im 
§ 87 den übrigen Leitern der Verwendungs­
gruppe L 2 B an mittleren Lehranstalten eine 
nach Maßgabe des Anfalles einer höheren Dienst­
zulage nach § 57 einziehbare Ergänzungszulage 

Glaser, 
Berichterstatter. 
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auf die ihnen für den Monat Jänner 1956 zu­
gekommene Gehaltserhöhung als Leiter zuer­
kannt werden. 

Zu § 94: 

In dem neu aufgenommenen § 94 wird, so wie 
dies auch im Gehaltsgesetz i 927 der Fall war, 
festgestellt, daß die dem Präsidenten des Natio­
nalrates auf Grun.d der Verfassung hinsichtlich 
der Angestellten seiner Kanzlei zukommenclen 
Rechte sowie die verfassungs- und dienstrechtlich~ 
Sonderstellung dieser Bediensteten durch das 
Gehaltsgesetz 1956 nicht berührt werden. 

Zu Teil 4 der Anlage: 

In der überleitungstabelle für die Lehrer er­
schien es zweckmäßig, insbeso~dere im Hinblick 
auf die überleitung von Pensionsparteien, auch 
auf, die Dienst~ulagen hinzuweisen. 

Auf Grund seiner Beratungen stellt der Fi­
nanz- und Budgetausschuß somit den An t ra g, 
der Nationalrat wolle beschließen: 

1. Dem bei g e d r u c k t enG e set zen t- I 
w u r f wird -die verfassungsmäßige Zustimmllng . 1 
erteilt; 

2. die bei g e d r u' c k teE n t s chi i e ß 11 n g . /2 
wird angenommen. 

Wien, am 22. Feber 1956. 

Prinke, 
Obmannstellvertreter. 
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Bundesgesetz vom 1956 
über die Bezüge der Bundesbeamten (Gehalts­

gesetz 1956). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT 1. 

Allgemeine Bestimmungen. 

A n wen dun g s b e r eie h. 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz findet auf alle 
Bundesbeamten des Dienststandes Anwendung. 

(2) Soweit .in diesem Bundesgesetz von Beam­
ten gesprochen wird, sind darunter die Bundes­
beamten des Dienststandes zu verstehen. 

(3) Der Abschnitt I dieses Bundesgesetzes fin­
det auf alle Beamten Anwendung, soweit nicht 
in den folgenden Abschnitten etwas anderes be­
stimmt ist. 

Besoldungsrechtliche Einteilung 
de r B e a' m t e n. 

§ 2. Die Bezüge der Beamten richten sich nach 
der Zugehörigkeit zu einer der folgenden Be­
soldungsgruppen: 
1. Beamte der Allgemeinen Verwaltung; 
2. Beamte in handwerklicher Verwendung; 
J. Beamte im richterlichen Vorbereitungsdienst, 

Richter und staatsanwaltschaftliche Beamte; 
4. Hochschullehrer; 
5. Lehrer; 
6. Beamte des Schulaufsichtsdienstes; 
7. Wachebeamte; 
8. Berufsoffiziere und zeitverpflichtete Soldaten. 

Bezüge. 

§ 3. (1) Dem Beamten gebühren Monatsbezüge. 
(2) Der Monatsbezug besteht aus dem Gehalt 

und allfälligen Zulagen (Dienstalterszulage, 
Dienstzulagen, Ergänzu!1gszulagen, Exekutiv­
dienstzulage, Wachdienstzulage, T ruppendienst­
zulage, Familienzulagen, Teuerungszulagen). 

(3) Außer den Monatsbezügm gebührt dem 
Beamten für jedes Kalenderhalbjahr eine Sonder­
zahlung in der Höhe von 50 v. H. des Monats­
bezuges, der ihm für den Monat der Auszahlung 
zusteht. Steht ein Beamter während des Kalen­
derhalbjahres, 'für das die Sonderzahlung ge~ 

5 

bührt, nicht ununterbrochen im Genuß des vol­
len Monatsbezuges, so gebührt ihm als Sonder­
zahlung nur der entsprechende Teil., Als Monat 
der Auszahlung gilt bei Ausscheiden aus dem 
DienstsUlnd jedenfalls der Monat des Ausschei­
dens aus dem Dienststand. 

Farn i I i e n z u lag e n. 

§ 4. (1) Familienzulagen sind die Kinderzulage 
und die Haushaltszulage. 

, (2) Dem Beamten gebührt für jede~ eigene 
Kind, das das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat und als unversorgt anzusehen ist, eine Kin­
derzulage. Einem Beamten männlichen Ge-, 
schlechtes gebührt jedoch eine Kinderzulage für 
ein uneheliches Kind nur für die Zeit, für die er 
zur Unterhaltsleistung verpfl.ichtet ist. 

(3) Für ein älteres, anderweitig nicht versorgtes 
eigenes Kind kann die Kinderzulage auf Antrag 
zuerkannt werden, , 

a) wenn das Kind infolge körperIicher oder 
geistiger Gebrechen oder infolge' schwerer 
Krankheit dauernd außerstande ist, sich 
selbst seinen Unterhalt zu verschaffen, 

b) längstens bis zur Vollendung des 24. Le­
bensjahres, wenn es wegen Studien oder er­
weiterter fachlicher Ausbildung die Selbst­
erhaltungsfähigkeit noch nicht erlangt hat. 

Die Bestimmung des Abs. 2 zweiter Satz gilt 
auch in diesen Fällen. 

(4) Kommt eine Kinderzulage nach Abs. 2 nicht 
in Betracht, so kann dem Beamten in berücksich­
tigungswürdigen Fällen auf Antrag für jedes zu 
seinem Haushalt gehörende und von ihm ganz 
oder teilweise erhaltene Kind, das das 21. Le­
bensjahr noch nicht vollendet hat und als un­
versorgt anzusehen ist, eine Kinderzulage zuer"­
kanntwerden. Zum Haushalt des Beamten ge­
hört ein Kind dann, wenn es nicht verheiratet 
ist und bei einheitlicher Wirtschaftsführung un­
tel', Leitung des Beamten dessen Wohnung teilt 
oder, sich mit seiner Einwilligung außerhalb sei­
ner Wohnung nicht zu Erwerbszwecken, ·sondern 
zu Zwecken der Erziehung und Ausbildung im 
Inland oder Ausland aufhält. ' 

(5) Für ein Kind gebührt die Kinderzulage nur 
einmal. Habe,n beide Elternteile Anspruch auf 
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eine Kihderzulage oder eine gleichartige Zulage 
gegen einen Rechtsträger öffentlichen Rechts, so 
gebührt dem Beamten die Kinderzulage nur, 
dann, wenn das Kind zu seinem Haushalt gehört 
(Abs. 4 zweiter Satz); gehört das Kind nicht zu 
seinem Haushalt, so gebührt ihm die Kinder­
zulage nur so weit, als die Höhe der Kinder­
zulage oder der gleichartigen Zulage, die der an­
dere Elternteil erhält, hinter der Höhe der Kin­
derzulage nach diesem Bundesgesetz zurück­
bleibt. I 

(6) Die Kinderzulage beträgt 100 S. 
(7) Die Haushaltszulage gebührt 
a) verheirateten Beamten; 
b) verwitweten Beamten, die eine Kinder­

zulage für ein Kind erhalten, das im Zeit­
punkt des, Todes des anderen EJlegatten 
zum Haushalt des Beamten oder des ver­
storbenen Ehegatten gehört hat oder das 
nachher geboren wurde und aus der auf­
gelösten Ehe stammt; 

c) geschiedenen Beamten, wenn sie eine Kin­
derzulage für ein Kind erhalten, das im 
Zeitpunkt der Scheidung zum Haushalt des 
Beamten oder des anderen Ehegatten ge­
hört hat oder das nachher geboren wurde 
und aus der aufgelösten Ehe stammt, fer­
ner, wenn der geschiedene Beamte ver­
pflichtet ist, für den Unterhalt der ge­
schiedenen Gattin ganz oder teilweise zu 
sorgen. 

(8) Die Haushaltszulage beträgt 
a) bei verheirateten Beamten, die keine Kin­

derzulage erhalten und deren Ehegatte Ein­
künfte aus Land- und Forstwirtschaft, Ge­
'werbebetrieb, selbständiger oder nichtselb­
ständiger Arbeit von mehr als 460 S 
monatlich bezieht, 40 S; bei den Einkünf­
ten aus 'Land- und Forstwirtschaft, Ge­
werbebetrieb und selbständiger Arbeii: ist 
dabei von einem Zwölfte I der Summe die­
ser Einkünfte im letztvorangegangenen 
Kalenderjahr auszugehen; wird bereits eine 
gleichartige Familienzulage von einern ' 
Rechtsträger öffentlichen Rechts gezahlt, 
so ist die,se Zulage auf die Haushalts­
zulage anzurechnen; 

b) in allen übrigen Fällen 100 S. 
(9) Verheirateten Beamten weiblichen Ge­

schlechtes gebühren Familienzulagen nur, wenn 
sie als Familienerhalter anzusehen sind: 

(10) Der Beamte ist verpflichtet, alle Tatsachen, 
die für den Anfall und die Einstellung von Fa­
milienzulagen von Bedeutung sind, biilnen einem 
Monat nach Eintritt der Tatsache, wenn er aber 
nachweist, daß er von dieser Tatsache erst später 
Kenntnis erlangt hat, binnen einem Monat nach 
Kenntnis, seiner Dienstbehörde unter Vorlage 
der entsprechenden Belege zu melden. 

§ 5. (1) Ein Kind ist, im Sinne des § 4 als ver­
sorgt anzusehen, wenn es 

----------------------------------~ 

1. den ordentlichen Präsenzdienst im Sinne 
der wehrrechtlichen Vorschriften leistet; 

2. weiblichen Geschlechtes ist und in den Ehe­
stand tritt; 

3. in ein Stift oder in ein Kloster eintritt; 
4. einen Stiftplatz 'oder einen Freiplatz in einer 

Erziehungs-, Bildungs- oder Versorgungsanstalt 
erhält, solange die Anstalt alle Bedürfnisse der 
untergebrachten Person bestreitet; 

5. in einem landwirtschaftlichen, gewerblichen 
oder freiberuflichen Betrieb eines Aszendenten 
gegen Geld oder Naturalbezüge beruflich tätig 
ist; unter beruflicher Tätigkeit wird eine solche 
verstanden, welche ständig und in der Absicht, 
sich dadurch den Lebensunterhalt zu erwerben, 
ausgeübt wird; 

6. aus einem Dienstverhältnis Geld- oder 
Naturalbezüge erhält; 

7. im Bezuge eines ordentlichen oder außer­
ordentlichen Versorgungsgenusses steht; 

8. im Bezuge einer Sozialversicherungsrente, 
einer Rente nach den Vorschriften über die 
Kriegsopferversorgung, eines Arbeitslosengeldes 
(einer Notstandshilfe) oder anderef durch einen 
Rechtsträger öffentlichen Rechts aus sozialen 
Gründen gewährter Zuwendungen steht; 

9. Geld oder Naturalien aus einer Stiftung 
(Stipendium) erhält; Schul- und Studienstipen­
dien sind jedoch niemals als Versorgung anzu­
sehen; 

10. von einer anderen Person als derjenigen, 
welche die Kinderzulage beansprucht, auf Grund 
einer gesetzlichen Verpflichtung alimentiert wird; 

11. in einem Ausbildungsverhältnis oder einer 
Praxis steht und im Zusammenhang damit Be­
züge (Unterhaltsbeiträge u. dgl.) in Geld (lder 
Naturalien erhält; 

12. andere Einkünfte im Sinne des Einkom­
mensteuerrechtes bezieht. 

(2) Eine Versorgung im, Sinne der Bestimmun­
gen des Abs. 1 Z. 6 bis 12 ist jedoch nur dann 
anzunehmen, wenn der Geld- oder Naturalbezug 
den Wert von monatlich 500 S übersteigt; über­
stundenzahlungen, Aushilfen, Urlaubsgeld, 
Weihnachtsremunerationen sowie ähnliche Son­
dcrzahlungen sind hiebei nicht in Anschlag zu 
bringen. In dem Fall der Z. 12 ist von einem 
Zwölf tel der Summe der Einkünfte im letzt­
vorhergehenden Kalenderjahr auszugehen. Der 
Bezug einer Lehrlingsentschädigung gilt ohne 
Rücksicht auf die Höhe der Entschädigung nicht 
als Versorgung. 

(3) Bei Bezügen, die in Naturalien bestehen, 
ist der Wert der Wohnung mit 15 v. H., der. 
Wert der vollständigen ganzmonatigen Ver­
köstigung mit 60 v. H., der Wert der vollstän­
digen ganzmonatigen Verköstigung nebst Woh­
nung, Kleidung und Wäsche mit 95 v. H. und 
die Bestreitung sämtlicher Bedürfnisse durch die 
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Beistellung von Sachwerten mit 100 v. H. des 
Betrages von 500 S zu veranschlagen. 

Anfall und Einstellung des 
Mon a t s b e zug e s. 

§ 6.' (1) Der Anspmch auf den Monatsbezug 
beginnt mit dem auf -den Tag des Dienstantrittes 
nächstfolgenden Monatsersten . oder, wenn der 
Dienst an einem Monatsersten angetreten wird, 

" mit diesem Tage. . 
(2) Der Anspmch auf den Monatsbezug endet 

mit Ablauf des Monates, in dem der Beamte aus 
dem Dienstst;md ausscheidet. 

(3) Knderungen des· Monatsbezuges werden 
mit dem auf den maßgebenden Tag folgenden 
Monatsersten oder, wenn· der maßgebende Tag 
der Monatserste ist, mit diesem Tag wirksam. 
Maßgebend ist, unbeschadet der Bestimmungen 
der Abs. 4 und 5, wenn die·Knderungen keiner 
bescheidmäßigen Verfügung bedürfen; -der Tag 
des die Kndemng bewirkenden Ereignisses, wenn 
sie durch Bescheid verfügt werden, der im Be'­
scheid festgesetzte Tag oder, wenn ein solcher 
nicht festgesetzt ist, der Tag des Eintrittes der 
Rechtskraft des Bescheides. 

(4) Hat der Beamte die Meldung nach § 4 
Abs. 1 (j rechtzeitig erstattet, so gebühren die Kin­
derzulage für ein eheliches Kind schon ab dem 
Monat der Geburt, die Haushaltszulage nach § 4 
Abs. 7 lit. a schon ab dem Monat der Verehe­
lichung. 

(5) Hat ein Beamter die Meldung nach § 4 
Abs. 10 nicht rechtzeitig erstattet, so gebührt die 
.Familienzulage erst von dem der Meldung 
nächstfolgenden Monatsersten oder, wenn' die 
Meldung an einem Monatsersten erstattet wurde, 
von diesem Tag an. 

Aus z a h I u n g. 

§ 7. (1) Der Monatsbezug ist am Ersten jedes 
Monates oder, wenn der Monatserste kein Ar­
beitstag ist, am vorhergehenden Arbeitstag' im 
vorhinein auszuzahlen; eine vorzeitige Auszah­
lung ist zulässig, wenn sie aus organisatorischen 
Gründen, die mit der Durchführung der Aus­
zahlung im Zusammenhang stehen, notwendig 
ist und überdies das Bundesministerium für Fi­
nanzen zugestimmt hat. 

(2) Die für das erste Kalenderhalbjahr gebüh­
rende Sonderzahlung ist am 15. Juni, die für das' 
zweite Kalenderhalbjahr gebührende Sonder­
zahluI\g am 15. Dezember auszuzahlen. Sind 
diese Tage keine Arbeitstage, so ist die Sonder­
zahlung am vorhergehenden Arbeitstag .. auszu­
zahlen. Scheidet 'ein Beamter vor Ablauf eines 
Kalenderhalbjahre's aus dem Dienstverhältnis 
aus, so ist die Sonderzahlung binnen einem 
Monat nach Beendigung des Dienstverhältnisses 
auszuzahlen. Wird ein Beamter in den Ruhe-
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stand versetzt, so ist eine ihm allenfalls für die 
Zeit des Dienststandes noch gebührende Sonder­
zahlung (§ 3 Abs. 3 zweiter Satz) zusammen. mit. 
der nächsten ihm ~ls Beamten des Ruhestandes 
gebührenden Sonderzahlung auszuzahlen. 

(3) Ist der sich nach Durchführung der der 
auszahlenden Stelle obliegenden Abzüge er­
gebende Betrag nicht durch 10 g teilbar, so sind 
Restbeträge bis einschließlich 5 g zu vernachläs­
sigen und Restbeträge von mehr als 5 g als volle 
10 gauszuzahlen. 

Vorrückung in eine höhere 
Geh alt s s t u f e. 

§ 8. (1) Der Beamte rüCkt, soweit in diesem Bun­
desgesetz nichts anderes bestimmt ist, nach je­
weils zwei Jahren, die er in einer Gehaltsstufe 
verbracht hat, in die nächsthöhere für ihn vor­
gesehene Gehaltsstufe vor. 

(2) Die Vorrückung findet ohne Ausnahme an 
dem auf die Vollendung des zweijährigen Zeit­
raumes nächstfolgenden 1. Jänner oder 1. Juli 
statt (Vorrückungstermin), sofern sie nicht an 
diesem Tage aufgeschoben oder gehemmt ist. 
Die zweijährige Frist gilt'auch dann als am Vor­
tückungstermin vollstreckt, wenn sie vor Ab­
lauf des dem Vorrückungstermin nächstfolgen­
den 31. März beziehungsweise 30. September 
endet. 

(3) Hat ein Beamter im Zeitpunkt seines über,. 
trittes in den Ruhestand von Gesetzes wegen be­
reits den Zeitraum für die Vorrückung vollendet, 
so findet diese Vorrückung noch statt. 

(4) Ein Beamter, dessen übertritt in den 
dauernden Ruhestand von Gesetzes wegen durch 
die Bundesregi~rung aufgeschoben ist, kann nach 
Ablauf "des Jahres, in dem er das 65. Lebensjahr 
vollendet, nicht mehr vorrücken, wenn er be­
reits den Anspruch auf den vollen Ruhegenuß 
erlangt hat; der Eintritt der Vorrückung nach 
Abs. 3 wird durch die Aufschiebung nicht be­
rührt. 

. § .9. (1) Die Vorrückung wird aufgeschoben 
1. durch Einleitung eines Disziplinarverfahrens 

gegen den Beamten bis zum Abschluß des Ver-
fahrens; . 

2. durch Verhängung der Suspendierung des 
I 

Beamten bis zu ihrer Aufhebung, es sei denn, 
daß die Spspendierung wegen Eröffnung des 
Konkurses über das Vermögen des Beamten aus­
gesprochen wurde. 

(2) Ist der Aufschiebungsgrund weggefallen, 
so ist die V orrückung rückwirkend zu. vollzie­
hen; die zufolge der Aufschiebung zurückbehal­
tenen Teile des Mopatsbezuges und allfälliger 
Sonderzahlungen sind nachzuzahlen. Dies gilt je­
doch nur soweit, als nicht die Vorrückung nach 
§ 10 gehemmt ist oder nach' § 11 eingestellt 
wird. 
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§ 10. (1) Die Vorrückung wird gehemmt 
1. durch ein auf Ausschließung von der Vor­

rückung oder auf Minderung der Bezüge lauten­
des Disziplinarerkenntnis für die im Erkenntnis 
bestimmte Zeit von dem der Einleitung des 
Disziplinarverfahrens nächstfolgenden 1. Jänner 
oder 1. Juli an; 

2. für die Zeit der Suspendierung, wenn das 
Disziplinarverfahren durch Verhängung einer 
Disziplinarstrafe endet, die Entmündigung des 
Beamten ausgesprochen wird oder die Suspen­
dierung wegen Eröffnung des Konkurses über 
das Vermögen des Beamten ausgesprochen wurde; 

3. durch eine auf "minder entsprechend" oder 
"nicht entsprechend" lautende Gesamtbeurtei­
lung vom Zeitpunkt der Rechtskraft der Ge­
samtbeurteilung an; die Dauer der Hemmung 
richtet sich nach der Anzahl der Kalenderjahre, 
für die die Gesamtbeurteilung auf "minder ent­
sprechend" oder "nicht entsprechend" lautet; 

4. durch Nichtablegen einer für die dienst­
rechtliche Stellung des Beamten maßgebenden 
Prüfung innerhalb der hiefür gesetzten Frist vom 
Zeitpunkt des fruchtlosen Ablaufes der Frist bis 
zum Nachholen der Prüfung; wird jedoch der 
Beamte wegen Nichtablegens der Prüfung in eine 
niedrigere Verwendungsgnippe überstellt, so gilt 
für diese Verwendungsgruppe die Hemmung als 
nicht eingetreten; 

5. durch Antritt ~ines Urlaubes, der unter der 
Bedingung erteilt wurde, daß die Urlaubszeit 
für die Vorrückung nicht angerechnet wird, für 
die Zeit, für die diese Bedingung gilt. 

(2) Die Zeit der Hemmung ist für den Lauf 
der Vorrückungsfrist (§ 8 Abs. 1) nicht in An­
schlag zu bringen. 

(3) Wenn seit dem Ablauf des Zeitraumes, 
währenddessen die Vorrückung gehemmt war, 
drei Jahre verstrichen sind, kann der zuständige 
Bundesminister in den Fällen des Abs. 1 Z. 1 
bis 4 verfügen, daß der Hemmungszeitraum 
ganz oder. zum Teil für die Vorrückung an­
gerechnet wird, wenn der Beamte seit dem Ab­
lauf des Hemmungszeitraumes dauernd sowohl 
ein tadelloses Verhalten beobachtet hat, als auch 
eine mindestens auf "gut" lautende Gesamtbeur­
teilung nachweist. Der Beamte .ist dann so zu 

'behandeln, als ob für den nachgesehenen Zeit-
raum die Hemmung nicht eingetreten wäre; eine 
Nachzahlung findet jedoch nicht stat<. 

§ 11. (1) Die Einstellung der Vorrückung 
,tritt ein 

1. wenn der Beamte entlassen wird; 
2~ wenn über den Beamten die Disziplinar­

strafe der Versetzung in den Ruhestand verhängt 
wird; 

(2) Die Einstellung der Vorrückung besteht 
darin, daß die gemäß § 9 aufgeschobene Vor­
rückung ,nicht mehr zu vollziehen ist. 

§ 12. Die Bundesregierung kann durch Ver­
ordnung bestimmen, daß dem Beamten die vor 
der Anstellung in einem öffentlichen oder nicht­
öffentlichen Dienst, in einem freien Beruf oder 
in Ausbildung für den Dienst nach Vollendung 
des 18. Lebensjahres verbrachte Ze.it für die Vor­
rückung in höhere Bezüge angerechnet werden 
kann, soweit sie für den Bundesdienst von Be­
deutung ist; hiebei kann auch bestimmt werden, 
daß Zeiträume einer Behinderung am Eintritt 
in den öffentlichen Dienst oder an der VoU­
endung der Studien angerechnet werden können, 
wenn die Behinderung auf die im § 4 Abs. 1 
erster Satz des Beamten-überleitungsgesetzes, 
StGBl. Nr. 134/1945, angeführten Gründe oder 
auf kriegsbedingte, lJ.ach dem 13. März 1938 em­
getretene. Gründe zurückzuführen iS,t. , 

Kür z u n gun dEn t fall der B e z ü g e. 

§ 13. (1) Der Monatsbezug eines Beamten wird 
gekürzt 

1. durch Beschluß der Disziplina~kommission, 
womit der Beamte während -der Suspendierung 
in seinen Bezügen beschränkt wird, in dem im 
Beschluß festgesetzten Ausmaß; 

2. durch ein auf Minderung der Bezüge lau­
tendes Disziplinarerkenntnis in dem festgesetzten 
Ausmaß und für die bestimmte Zeit. 

(2) Hat das Disziplinarverfahren durch Frei'­
spruch oder Verhängung einer Ordnungstrafe ge-' 
endet oder ist die Entm'ihl.digung abgelehnt 
worden, so ist die Nachzahlung der gemäß 
Abs. 1 Z. 1 zurückbehaltenen Monatsbezüge zu 
veranlassen. Das gleiche gilt, wenn das Dis­
ziplinarverfahren eingestellt wurde, es sei denn, 
daß der Beamte während des gegen ihn lau­
fenden Disziplinarverfahrens aus dem Dienst­
verhältnis ausgetreten ist. 

(3) Die Bezüge entfallen 
1. nach Maßgabe der Bestimmungen des § 6 

Abs. 3 während der Dauer eines Urlaubes, dessen 
Erteilung an die Bedingung des Entfalles der 
Bezüge geknüpft wurde; , 

2. wenn der Beamte eig!!nmächtig länger als 
drei Tage dem Dienst fern bleibt, ohne einen 
ausreichenden Entschuldigungsgrund nach­
zuweisen, für die Gesamtdauet der ungerecht­
fertigten Abwesenheit vom Dienst. 

(4) Im Falle des Abs. 3 Z. 2 sind berei_ts aus­
gezahlte, nicht gebührende Bezüge im Wege der 
Aufrechnurig hereinzubringen. 

R e akt i v i e run g. 

3. wenn der Beamte während eines gegen ihn § 14. Wird ein Beamter des Ruhesta~des 
laufenden Qisziplinarverfahrens aus dem Dienst-I wie.d~r in den. Dienst~tand. aufge~ommen (re­
verhältnis austritt. aktiviert) und Ist damit keme Beforderung ver-
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bunden, so gebührt ihm die besoldungsrechtliche 
Stellung, die seiner Ruhegenußbemessung zu­
grunde gelegt wurde. In diesem Falle ist dem 
Beamten in der Gehaltsstufe, die er anläßlich der 
Reaktivierung erhält, die' Zeit, die er vor seiner 
Ruhestandsversetzung in: dieser Gehaltsstufe ver­
bracht hat, für die Vorrückung anzurechnen; die 
Anrechnung findet jedoch soweit nicht statt, als 
die Vorrückung gehemmt war oder aufgeschoben 
war und später eingestellt wurde. 

Neben ge büh ren. 

§ 15. Nebengebühren sind: 
1. Gebühren aus Anlaß von Dienstverrich­

tungen auß·erhalb der Dienststelle, Dienst­
zuteilungen und Versetzungen (§ 16); 

2. Entschädigungen für einen sonstigen in Aus­
übung des Dienstes erwachsenden Mehraufwand 
(Aufwandsentschädigungen) (§ 17); 

3. Mehrleistungsvergütungen (§ 18); 
4. Sonderzulagen (§ 19); 
5. einmalige Belohnungen (§ 20). 

Reisegebühren. 

§ 16. (1) Bei Diensrverrichtungen außerhalb der 
Dienststelle, Dienstzuteilungen und Versetzungen 
gebührt dem Beamten der Ersatz des nach Maß­
gabe seiner dienstrechtlichen Stellung not­
wendigen Mehraufwandes. Das Nähere hat die 
Bundesregierung durch Verordnung zu be­
stimmen. Hiebei ist insbesondere der Ersatz von 
Auslagen für die Zurücklegung von Wegstrecken, 
für die Verpflegung und für die Unterbringung 
zu regeln.' Die Festsetzung von Pauschalvergü­
tungen ist zulässig; für ihre Höhe ist der Durch­
schnitt der Kosten maßgebend, der für gewöhn­
lich bei den in Betracht kommenden Anlässen 
entsteht. 

(2) Pauschalvergütungen für Dienstverrich­
tungen im Ausland kann das Bundeskanzleramt 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Finanzen. festsetz~n. Wenn ein Beamter im 
Falle einer Dienstverrichtung im Ausland trotz 
sparsamster Lebensweise oder wegen der Be­
sonderheit des Dienstauftrages mit der für ihn 
in Betracht kommenden Pauschalvergütung nicht 
das Auslangen zu finden vermag oder wenn zu 
erwarten ist, daß der Mehraufwand wesentlich 
niedriger sein wird als die in Betracht kommende 
Pauschalvergütung, kann das zuständige Bundes­
ministerium im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzleramt und dem Bundesministerium für 
Finanzen eine andere Vergütung im erforder­
lichen Ausmaß festsetzen. 

(3) Sitzungen und Beratungen· im Dienstort 
begründen keinen Anspruch auf ei!1e Vergütung. 

(4) Im Falle eines Diensttausches oder einer Re­
aktivierung besteht kein Anspruch auf Ersatz 
des Mehraufwandes. Ist ein Beamter auf Grund 
eines von ihm gestellten Antrages versetzt 
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worden, so ist der Mehraufwand nur zur Hälfte 
zu ersetz~n; dies gih jedoch nicht, wenn es sich 
um die Versetzung auf einen ausgeschriebenen 
Dieristposten handelt. 

Auf w a n d sen t s c h ä d i gun gen. 

§ 17. Aufwandsentschädigungen (§ 15 Z. 2) 
werden vom zuständigen Bundesministerium . im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt und 
dem Bundesministerium für Finanzen allgemein 
durch Verordnung oder im Einzelfall zuerkannt; 
hiebei darf nur ein Mehraufwand vergütet 
werden, der dem Beamten in· Ausübung seines 
Dienstes erwachsen ist. Es ist der tatsächliche 
Mehraufwand zu vergüten; eine Pauschalierung 
ist zulässig. 

Me h rl eis tun g s ver g Ü tun gen. 

§ 18. (1) Mehrleistungsvergütungen können für 
Leistungen gewährt werden, die über .das vor­
geschriebene Ausmaß der Arbeitszeit oder über 
den vom Beamten auf Grund seiner dienstrecht­
lichen Stellung zu erwartenden Wert seiner 
Arbeitsleistung hinausgehen und in den Rahmen 
der Dienstpflichten des Beamten fallen oder mit 
seinem dienstlichen Wirkungskreis im unmittel­
baren Zus·ammenhang stehen. 

(2) Beamten, die in Betrieben oder Anstalten 
des Bundes verwendet wer·den und nach betriebs­
technischen Grundsätzen - insbesondere in 
enger Zusammenarbeit mit Bediensteten, die auf ' 
Grund der ihr Dienstverhältnis regelnden Vor­
schriften oder Verträge Anspruch auf über­
stundenentlohnung haben - in die Arbeit des 
Betriebes oder der Anstalt eingeschaltet sind, 
können nach der Anzahl der geleisteten über­

·stunden bemessene überstundengebühren zu­
erkannt werden. 

(3) Den Beamten, auf die die Bestimmungen 
des Abs. 2 nicht anzuwenden sind, kanri für 
Mehrleistungen eine Personalzulage zuerkannt 
werden. Bei der Festsetzung der Höhe der Per;" 
sonalzulage ist insbesol,1dere auf das zeitliche 
Ausmaß der Mehrleistung Bedacht zu nehmen. 
Solche Personalzulagen sind für die Bemessung 
des Ruhegenusses nicht anrechenbar. 

. (4) Die Mehrleistungsvergütungen werden vom 
zuständigen Bundesministerium im Einverneh­
men mit dem Bundeskanzleramt und dem 
Bundesministerium für Finanzen allgemein durch 
Verordnung oder im Einzelfall zuerkannt. Hiebei 
ist in den Fällen des· Abs. 2 bezüglich der V or­
aussetzungen für den Anspruch auf überstunden­
gebühren und bezüglich ihrer Bemessung auf die 
Vorschriften Bedacht zu nehmen, die für die Ver­
tragsbediensteten des Betriebes oder der Anstalt 
mit Anspruch auf überStl.~ndenentlohm:ing 
gelten; die Festsetzung einer monatlichen 
Pauschalvergütling unter Bedachtnahme auf den 
Durchschnitt der Mehrleistungen ist zulässig. 
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Sonderzulagen. 
<7 

§ 19. (1) Sonderzulagen können gewährt 
werden, 

1. wenn dem Beamten ein Mehraufwand im 
Sinne des § 17 erwächst und er außerdem eine 
Mehrleistung im Sinne des § 18 erbringt; 

2. als Fehlgeldentschädigungen, Schmutz-, Er­
schwernis- oder Gefahrenzulagen und ähnliche 
Zulagen. . 

(2) Bei Gewährung' der Sonderzulagen ist auf 
die Grundsätze der §§ 17 und 18 Bedacht zu 
nehmen. 

(3) Die Sonderzulagen werden vom zuständigen 
Bundesminister.ium im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzleramt und dem Bundesministerium 
für :Finanzen allgemein durch Verordnung oder 
1m Einzelfall zuerkannt. 

Einmalige Belohnungen. 

§ 20. (1) Einmalige Belohnungen können in 
einzelnen Fällen Beamten für außergewöhnliche 
Arbeitsleistungen gewährt werden. Auf die Be­
deutung dieser Arbeitsleistungen ist dabei Be­
dacht zu nehmen. 

(2) Einmalige Belohnungen können auch aus 
Anlaß eines 25jährigen und 40jährigen Dienst­
jubiläums gewährt werden; hiebei' ist auf den 
Monatsbezug des Beamten Bedacht zu nehmen. 

Besoldung der i~ Ausland 
ver wen d e te n B e amt e n. 

§ 21. Hat ein Beamter seinen Dienstort in 
einem Gebiet, in dem die österreichische Wäh­
rung nicht gesetzliches Zahlungsmittel ist und 
muß er dort wohnen, so bestimmt das' Bundes­
ministerium für Finanzen im Einzelfall die Höhe 
der Bezüge und der allfälligen Nebengebühren in 
fremder Währung und die Art der Auszahlung. 
Hiebei ist auf die Höhe der Inlandsbezüge des 
Beamten und auf das Verhältnis der Kaufkraft 
der inländischen Währung im Inland zur Kauf­
kraft der betreffenden ausländischen Währung 
im Ausland Bedacht zu nehmen. Es kann auch 
bestimmt werden, daß die Bezüge und allfällige 
Nebengebühren zum Teil in inländischer, zum 
Teil in ausländischer Währung ausgezahlt werden, 
soweit dies im Hinblick auf die wirtschaftlichen 
Verhältnisse am Dienstort oder die Familien­
verhältnisse des Beamten geboten erscheint. 

P e n s ion s bei tr a g. 

§ 22. (1) Der Beamte hat einen monatlichen 
Pensionsbeitrag sowie einen Pensionsbeitrag von 
jeder Sonderzahlung zu entrichten. Der monat-

. liche Pensionsbeitrag beträgt 4 v. H. des Gehaltes 
und der für die Bemessung des Ruhegenusses an­
rechenbaren Zulagen, der Pensions beitrag von 
der Sonderzahlung 4 v. H. des dem Gehalt und 

den anrechenbaren Zulagen entsprechenden 
Teiles der Sonderzahlung. 

(2) Die Entrichtung des Pensionsbeitrages . 
entfällt 

a) gänzlich, wenn der Beamte vor der An­
stellung auf seinen Ruhegenuß und einen 
allenfalls nach ihm gebührenden Versor­
gungsgenuß uneingeschränkt verzichtet hat, 

b) für die Zeit eines Urlaubes, der dem Be­
amten unter der Bedingung gewährt 
wurde, daß die Urlaubszeit für die Be­
messung des Ruhegenusses nicht angerech­
net wird. 

(3) Rechtmäßig entrichtete Pensionsbeiträge 
sind nicht zurückzuzahlen. 

Bezugsvorschüsse und 
Gel d aus hilf e n. 

§ 23. (1) Wenn ein Beamter unverschuldet in 
eine Notlage geraten ist oder wenn sonst berück­
sichtigungswürdige Gründe vorliegen, kann ihm 
auf Antrag ein unverzinslicher, längstens binnen 
vier Jahren zurückzuzahlender Vorschuß aus 
Bundesmitteln bis zur Höhe von drei Monats­
bezügen vom zuständigen Bundesministerium ge­
währt werden. Die Bewilligung eines Bezugs­
vorschusses kann von Sicherstellungen abhängig 
gemacht werden. Der Bezugsvorschuß wird im 
Wege der Aufrechnung abgestattet; der Beamte 
kann jedoch den Bezugsvorschuß vorzeitig zu­
rückzahlen. Scheidet ein Beamter aus dem Dienst­
stand aus, so können zur Deckung eines in 
diesem Zeitpunkt noch nicht zur Gänze zurück­
gezahlten Bezugsvorschusses die dem ausschei­
denden Beamten selbst zustehenden Geld­
ansprüche sowie ein den Hinterbliebenen gebüh­
render Versorgungsgenuß mit Ausnahme des 
Todfallsbeitrages herangezogen werden. Unter­
haltsbeiträge sind einem Ruhe(Versorgungs)­
genuß gleichzuhalten. 

(2) In besonders berücksichtigungswürdigen 
Fällen können im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Finanzen weitergehende 
Begünstigungen gewährt werden. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 finden 
während des. provisorischen Dienstverhältnisses 
keine Anwendung; Ausnahmen können nur im 
Einvernehmen' mit dem Bundesministerium für 
Finanzen bewilligt werden. 

(4) Wenn ein Beamter unverschuldet in eine 
Notlage geraten ist, kann ihm zu deren über­
brückung auch eine einmalige, nicht rückzahl­
bare Geldaushilfe gewährt werden. 

Na tu r a lh e z ü g e. 

§ 24. (1) Werden einem Beamten neben seinem 
Monatsbezug Sachbezüge gewährt, so ist der 
Monatsbezug entsprechend zu kürzen. Hiebei ist 
auf die örtlichen Verhältnisse sowie auf die dem 
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Bund erwachsenden Gestehungskosten Bedacht zu 
nehmen. Das Ausmaß der Kürzung wird vom 
zuständigen Bundesministerium im Einverneh­
men mit dem Bundeskanzleramt und dem 
Bundesministerium für Finanzen allgemeip. durch . 
Verordnung oder im Einzelfall festgesetzt. 

b) bei einer für die Bemessung des Ruhe­
genusses anrechenbaren Dienstzeit von 
mehr als drei Jahren das Doppelte des Mo­
na tsbezuges; 

2. im Falle des Ausscheidens eines definitiven 
Beamten 

(2) Bei Dienstkleidern kann die Kürzung er­
mäßigt oder von ihr ganz abgesehen werden, 
wenn es das Interesse des Bundes geboten er­
scheinen läßt. Eine unentgeltliche überlassung 
von Dienstkleidern in das Eigentum des Beamten 
ist jedoch nur zulässig, wenn die Tragdauer ab­
gelaufen ist. 

Entschädigung für Neben­
tätigkeit. 

§ 25. (1) Eine Nebentätigkeit liegt vor, wenn 
ein Beamter ohne unmittelbaren Zusammenhang 
mit seinen ihm nach seinem Dienstposten ob­
liegenden Dienstpflichten noch eine weitere 
Tätigkeit für den Bund in einem anderen Wir­
kungskreis entfaltet. 

(2) Soweit für diese Nebentätigkeit nicht Be,: 
stimmungen eines privatrechtlichen Vertrages 
maßgebend sind, gebührt dem Beamten eine ge­
sonderte Entschädigung, die im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Finanzen im 
Einzelfall unter Bedachtnahme auf den Umfang 
und die Bedeutung der Nebentätigkeit bescheid­
mäßig festzusetzen ist. 

A b f e r t i gun g. 

§ 26. (1) Dem Beamten, der ohne Anspruch auf 
einen laufenden Ruhegenuß aus dem Dienststand 
ausscheidet, gebührt eine Abfertigung. 

(2) Eine Abfertigung gebührt nicht, 
a) wenn das Dienstverhältnis des Beamten 

während der Pr9bezeit gelöst wird; 
b) wenn der Beamte freiwillig aus dem 

Dienstverhältnis aus'tritt, sofern nicht die 
Bestimmungen des Abs. 3 anzuwenden 
sind; 

c) wenn der Beamte durch ein Disziplinar­
erkenntnis entlassen wird; 

d) wenn der Beamte kraft Gesetzes oder durch 
Tod aus dem Dienstverhältnis ausscheidet. 

(3) Einem im Dienststand befindlichen Beamten 
weiblichen Geschlechtes gebührt eine Abferti­
gung auch dann, wenn er innerhalb von drei 
Monaten, nachdem er sich verehelicht oder ein 
lebendes Kind geboren hat, freiwillig aus dem 
Dienstverhältnis austritt. 

§ 27. (1) Die Abfertigung beträgt, abgesehen 
von den Fällen des § 26 Abs. 3, 
, 1; im Falle ,des Ausscheidens eines proviso­
rischen Beamten nach Ablauf der Probezeit 

a) bei einer für die Bemessung des Ruhe­
genusses anrechenbaren Dienstzeit bis zu 
drei Jahren das Einfache des Monatsbezuges, 

a) bei einer für die Bemessung des Ruhe­
genusses . anrechenbaren Dienstzeit bis zu 
fünf Jahren das Neunfache des Monats-
bezuges, . 

b) bei einer für die Bemessung des Ruhe­
genusses anrechenbaren Dienstzeit von 
mehr als fünf Jahren das Achtzehnfache 
des Monatsbezuges. . 

(2) Die Abfertigung beträgt in den Fällen des 
§ 26, Abs. 3 bei einer für die Bemessung des 
Ruhegenusses anrechenbaren Dienstzeit bis zu 
drei Jahren das Einfache des Monatsbezuges. Sie 
erhöht sich bei einer für die Bemessung des 
Ruhegenusses anrechenbaren Dienstzeit von 
mehr als drei Jahren für jedes weitere begonnene 
Dienstjahr um den gleichen Betrag' bis zum 
Vierundzwanzigfachen des Monatsbezuges als 
Höchstausmaß. 

ABSCHNITT H. 

Beamte der Allgemeinen Verwaltung. 

Gehalt. 

§ 28. (1) Der Gehalt des Beamten der All­
gemeinen Verwaltung wird durch die Dienst­
klasse und in ihr durch die Gehaltsstufe, in den 
Dienstklassen I bis III überdies durch die Ver­
wen.dungsgruppe bestimmt. 

(2) Es kommen in Betracht für· Beamte 
der Verwendungsgruppe A die Dienst-

klassen III bis IX, 
der Verwendungsgruppe B 

klassen H bis VII, 
der Verwendungsgruppe C 

klassen I bis V, 
. der Verwendungsgruppe D 

klassen! bis IV, 
der Verwendungsgruppe E 

klassen I bis III. 

die Dienst-

die ,Dienst-

die Dienst-

die Dienst-

Der Beamte ist bei seiner Anstellung in die 
niedrigste Dienstklasse seinerVerwendungsgruppe 
einzureihen. Wenn es jedoch besondere dienst­
liche Rücksichten geboten erscheinen lassen; kann 
der Beamte bei der Anstellung durch Verfügung 
des Bundespräsidenten unmittelbar in eine 
höhere für seine Verwendungsgruppe vor­
gesehene Dienst'klasse eingereiht werden; hiebei 
ist auf die . bisherige Berufslaufbahn und die 
künftige Verwendung des Beamten Bedacht zu 
nehmen. 
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12 

(3) Der Gehalt beträgt 

in der 
Dienst­
klasse 

I 

11 

III 

in der 
Gehalts-

stufe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

in der 
Gehalts­

stufe 

in der Verwendungsgruppe 

IV 

2440 

2580 

2720 

2860 

3000 

3140 

3280 

3420 

3560 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

I 

E I D I c I B 

Schilling 

1020 1060 1110 

1060 1120 1180 

1140 1240 1320 

1180 1300 1390 

1220 1360 1460 
--~ --

1420 1660 1810 1390 

1460 1720 1880 1485 

1500 1780 1950 1675 

1540 1840 2020 1770 

1580 1900 2090 -

1620 1960 2160 -
------

1660 2020 2230 2245 

1700 2080 2300 2340 

1740 2140 2370 2435 

1780 2200 2440 2530 

1820 2260 2510 2625 

1860 2320 - -
1900 2380 - -

in der Dienstklasse 

V I ,VI I VIII VIII I 
Schilling 

3280 4200 5240 7200 
3420 4360 5420 7600 

3560 4520 5600 8000 

3720 4706 6000 8600 

3880 4880 6400 9200 

4040 5060 6800 9800 

4200 5240 7200 10400 

4360 5420 7600 11000 

4520 5600 8000 -

I A 

--

--
1900 

2020 

2260 

-
-
-
-

IX 

10400 

11000 

11600 

12200 

12800 

13400 

-
-
-

(4) Der Gehalt beginnt, soweIt 1m folgenden 
nichts anderes bestimmt wird, mit der· Gehalts­
stufe 1. In der Dienstklasse IV beginnt der Ge­
halt lfl der Verwendungsgruppe C mit der 
Gehaltsstufe 2, in der Verwendungsgruppe B mit 
der Gehaltsstufe 3 und in der Verwendungs­
gruppe A mit der Gehaltsstufe 4. In der Dienst­
klasse V beginnt der Gehalt in der Verwendungs­
gruppe B mit der Gehaltsstufe 2 ,und in der Ver­
wendungsgruppe A mit der Gehaltsstufe 3, In 
der Dienstklasse VI beginnt der Gehalt in der 
Verwendungsgruppe A mit der Gehaltsstufe 2. 
Wenn es besondere dienstliche Rücksichten ge-

boten ersch'einen lassen, kann dem Beamten bei 
der Anstellung durch Verfügung des Bundes­
präsidenten unmittelbar eine höhere Gehaltsstufe 
zuerkannt werden; Abs. 2 letzter Halbsatz ist 
auch in diesen Fällen anzuwenden. 

Die n s tal te r s zu lag e. 

§ 29. (1) Dem Beamten der Allgemeinen Ver­
waltung, der die höchste Gehaltsstufe einer 
Dienstklasse erreicht hat, aus der eine Zeit­
vorrückung nicht mehr vorgesehen ist, gebührt 
nach vier Jahren, die er in der höchsten Gehalts­
stufe verbracht hat, eine für die Bemessung des 
Ruhegenuss~s anrechenbare Dienstalterszulage im 
Ausmaß von eineinhalb V orrückungsbeträgen 
seiner Dienstklasse. Hat der Beamte im Zeit­
punkt der Versetzung oder des übertrittes in 
den Ruhestand mindestens zwei Jahre in der 
höchsten Gehaltsstufe verbracht, so gebührt ihm 
die Dienstalterszulage mit diesem Zeitpunkt. 

(2) Dem Beamten der Dienstklassen IV und V 
der Verwendungsgruppe C gebührt nach zwei in 
der höchsten Gehaltsstufe ihrer Dienstklasse ver:­
brachten Jahren eine für die Bemessung des Ruhe­
genusses anrechenbare Dienstalterszulage im Aus­
maß eines' V orrückungsbetrages seiner Dienst­
klasse; die Dienstalterszulage erhöht sich nach 
vier in der höchsten Gehaltsstufe verbrachten 
Jahren auf das Ausmaß von zweieinhalb Vor­
rückungsbeträgen seiner Dienstklasse. Hat der 
Beamte im Zeitpunkt der Versetzung oder des 
übertrittes in den Ruhestand mindestens zwei 
Jahre in der höchsten Gehaltsstufe verbracht, so 
gebührt ihm die erhöhte Dienstalterszulage mit 
diesem Zeitpunkt. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 8 bis 11 sind in 
den Fällen der Abs. 1 unq 2 sinngemäß an-. 
zuwenden. 

Die n s t z u la g e. 

§ 30. Die Bundesregierung kann durch Verord­
nung bestimmen, daß den Beamten bestimmter· 
Dienstzweige eine Dienstzulage in der Höhe eines 
Vorrückungsbetrages zukommt, wenn dies' im 
Hinblick auf die Vorbildung und auf die Be­
anspruchung der Beamten dieser Dienstzweige 
und im' Hinblick auf die Bedeutung dieser 
Dienstzweige geboten 'erscheint. 

E r r eie h e n ein e s h ö her enG e h alt e s. 

§ 31. Der Beamte der Allgemeinen Verwalt-
tung erreicht einen höheren Gehalt durch 

Vorrückung (§§. 8 bis 12), 
Zeitvorrückung (§ 32), 
Beförderung (§ 33) und 
überstellung in eine höhere Verwendungs­

gruppe (§ 35). 

759 der Beilagen VII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)12 von 47

www.parlament.gv.at



Zeitvorrückung. 

§ 32. (1) Durch die Zeitvorrückung erreicht der 
Beamte der Allgemeinen Verwaltung den Gehalt 
der nächsthöheren Dienstklasse, ohne zum Be­
amten dieser Dienstklasse ,ernannt zu werden. 

(2) Im: Wege der Zeitvorrückung erreicht der 
Beamte 
der Verwendungsgruppen E und D - die Dienst­

klassen II und III, 
der Verwendungsgruppe C die Dienst-

klassen II bis IV, 
der Verwendungsgruppe B die Dienst-

klassen III bis V, 
der Verwendungsgruppe A die Dienst-

klassen IV bis VI. 

(3) Die Zeitvorrückung eines Beamten 
der Verwendungsgruppen E, D und C 10 die 

Dienstklasse IU, 
der Verwendungsgruppen C und B in die D,ienst­
, klasse IV, 
der Verwendungsgruppen Bund A in die Dienst-

klasse V, 
derVerwendungsgruppe A in die Dienstklasse VI 
findet nur statt, wenn der Beamte mindestens 
eine seinem Dienstalter entsprechende Durch­
schnittsleistung erbringt. 

(4) Die Zeitvorrückung tritt nach zwei Jahren, 
die der Beamte in" der höchsten Gehaltsstufe 
einer Dienstklasse verbracht hat, ein. Die Be­
stimmungen der §§ 8 bis 11 sind sinngemäß an­
zuwenden. 

(&) Ist der Gehalt -der niedrigsten in der neueri 
Dienstklasse für die Verwendungsgruppe des 
Beamten vorgesehenen Gehaltsstufe niedriger als 
der bisherige Gehalt oder ist er diesem gleich, so 

, gebührt dem Beamten der in der neuen Dienst­
klasse vorgesehene nächsthöhere Gehalt. 

B ef ö r der u n g. 

§ 33. (1) Beförderung ist die Ernennung emes 
Beamten der Allgemeinen Verwaltung zum 
Beamten der nächsthöheren Dienstklasse seiner 
Verw-endungsgruppe. 

(2) Für Beamte der Verwendungsgruppen E, D 
und C kann eine Beförderung in die Dienst­
klasse II, für Beamte der Verwendungsgruppe B 
in die Dienstklasse III und für Beamte der Ver­
wendungsgruppe A in die Dienstklasse IV 
frühestens im Zeitpunkt der Zeitvorruckung in 
diese Dienstklasse erfolgen. 

(3) Für Beamte der Verwendungsgruppen E, D 
und C kann eine Beförderung in die Dienst­
klasse IIIfrühestens zwei Jahre vor der Zeit­
vorrückung in diese Dienstklasse erfolgen. 

(4) Ist der Gehalt der niedrigsten in der neuen 
Dienstklasse für die Verwendungsgruppe eines 

13 

Beamten vorgesehenen Gehaltsstufe niedriger als 
der bisherige Gehalt, so erhält der Beamte die 
dem bisherigen Gehalt entsprechende Gehalts­
stufe, wenn aber ein solcher Gehalt nicht vor­
gesehen ist, die Gehaltsstufe mit dem nächst­
höheren Gehalt. 

(5) Nach einer Beförderung rückt der Beamte 
in dem Zeitpunkt vor, in dem er nach Abs. 4 
in der bisherigen Dienstklasse die Voraussetzung 
für die Erreichung der nächsthöheren Gehalts­
stufe der neuen Dienstklasse erfüllt hätte, späte­
stens aber nach zwei Jahren. Eine in der höchsten 
Gehaltsstufe einer Dienstklasse verbrachte Zeit 
wird bis zum Ausmaß von vier Jahren an­
gerechnet. Die Bestimmungen der §§ 8 bis 11 
sind sinngemäß anzuwenden. 

(6) Hat der Beamte den Gehalt der Dienst­
klasse, in die er ernannt wird, im Wege der 
Zeitvorruckung bereits erreicht, so ändern sich 
mit der Beförderung die Gehaltsstufe und der 
nächste Vorrückungstermin nicht. 

(7) Wird ein Beamter der Verwendungs­
gruppe C zum Beamten der Dienstklasse V er­
nannt, so wird ihm die in den Gehaltsstufen 4, 5 
und 6 der Dienstklasse IV verbrachte Zeit für 
die V orrückung in der Dienstklasse V an­
gerechnet. Die Bestimmungen der §§ 8 bis 11 
sind sinngemäß anzuwenden. 

übe r s tell u n g. 

§ 34. überstellung ist die Ernennung zum Be­
amten einer anderen Verwendungsgruppe. 

§ 35. (1) Wird ein Beamter der,Dienstklassen I, 
n oder III aus der Verwendungs gruppe E in die 
Verwendungsgruppe D oder C oder aus der Ver­
wendungsgruppe D in die Verwendungsgruppe C 
überstellt, so gebührt ihm die Gehaltsstufe, die 
sich ergeben würde, wenn er die Zeit, die für die 
Bestimmung seiner bisherigen Gehaltsstufe als 
Beamter der bisherigen Verwendungsgruppe 
maßgebend war, als Beamter der höheren Ver­
wendungsgruppe zurückgelegt hätte. 

(2) Wird ein Beamter der Dienstklassen I, II 
oder III aus der Verwendungsgruppe E, D oder 
C in die Verwendungsgruppe B oder aus der 
Verwendungsgruppe B in die Verwendungs­
gr\lppe A überstellt, so gebührt ihm die Gehalts­
stufe, die sich ergeben würde, wenn er die Zeit, 
die für die Erreichung seiner Gehaltsstufe als 
Beamter der bisherigen Verwendungsgruppe im 
Wege der Zeitvorrückung notwendig ist, in dem 
sechs Jahre übersteigenden Ausmaß als Beamter 
der höheren Verwendungsgruppe zurückgelegt 
hätte. 

(3) Wird ein Beamter der Dienstklassen I,II 
oder III aus der Verwendungsgruppe E, D oder 
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C in die Verwendungsgruppe A überstellt, so ge­
bührt ihm die Gehaltsstufe, die sich ergeben 
würde, wenn er die Zeit, die für die Erreichung 
seiner Gehaltsstufe als Beamter der bisherigen 
Verwendungsgruppe im Wege der Zeit­
vorrückung notwendig ist, in dem zwölf Jahre 
übersteigenden Ausmaß als Beamter der höheren 
Verwendungsgruppe zurückgelegt hätte. 

(4) Bei ObersteIlungen nach den Abs. 1 bis 3 
ist die in der höchsten Gehaltsstufe einer Dienst­
kiasse verbrachte Zeit bis zum Ausmaß von vier 
Jahren für die V orrückung und den Anfall einer 
Dienstalterszulage anwrechnen. Die Bestim­
mungen der §§ 8 bis 11 sind sinngemäß an­
zuwenden. 

(5) Durch eine ObersteIlung nach den Abs. 1 
bi~ 3 wird der Vorrückungstermin nicht berührt. 

(6) Ist der Gehalt in der neuen Verwendungs­
gruppe niedriger als der bisherige Gehalt, so ge­
bührt dem Beamten eine für die Bemessung des 
Ruhegenusses anrechenbare Ergänzungszulage 
auf den Gehalt, der ihm jeweils in der bisherigen 
Verwendungs gruppe zukommen würde. 

(7) Wird ein Beamter der Dienstklassen'IV, V, 
VI ode·r VII in eine höhere Verwendungsgruppe 
überstellt und hat er in der bisherigen Ver­
wendungsgruppe bereits die in seiner Dienst­
klasse für die neue Verwendungsgruppe vor­
gesehene niedrigste oder eine höhere Gehalts­
stufe erreicht, so ändern sich mit der ObersteI­
lung die Gehaltsstufe und der nächste Vor­
rückungstermin nicht. 

§ 36. (1) Wird ein Beamter der Allgemeinen 
Verwaltung in eine niedrigere Verwendungs­
gruppe überstellt, so gebühren ihm die Gehalts­
stufe' und allfällige Dienstalterszulage, die sich 
auf Grund der Zeitvorrückung ergeben würden, 
wenn er die Zeit, die für die Erreichung seiner 
Gehaltsstufe als Beamter der bisherigen Ver­
wendungsgruppe im Wege der Zeitvorrückung 
notwendig ist, als Beamter der niedrige'ren Ver­
wendungsgruppe zurückgelegt hätte. Durch eine 
solche Obers tell ung wird der V orrückungstermin 
nicht berührt. 

(2) Ist die bisherige Dienstklasse des Beamten 
in der bisherigen Verwendungsgruppe nicht 
mehr durch Zeitvorrückung erreichbar, so ge­
bührt dem Beamten die höehste Gehaltsstufe der 
pienstklasse, die in der niedrigeren Verwen­
dungsgruppe noch durch Zeitvorrückung erreich­
bar ist, und die entsprechende Dienstalterszulage. 

(3) Ist der Gehalt, den der Beamte in der 
niedrigeren Verwendungsgruppe nach Abs. 2 
oder 3 erhält, niedriger als der bisherige Gehalt, 
so gebührt dem Beamten eine nach Maßgabe des 
Erreichens eines höheren Gehalts einzuziehende, 
für die Bemessung des Ruhegenusses anrechen­
bare Ergänzungszulage auf den bisherigen Ge­
halt; für die Bemessung des Ruhegenusses an-

rechenbare Zulagen sind bei der Ermittlung der 
Ergänzungszulage dem Gehalt zuzurechnen. 

§ 37. (1) Wird ein Richteramtsanwärter oder 
em Hilfsrichter ZUD;l Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung ernannt, so gebührt ihm, sofern 
nicht Abs. 6 angewendet wird, die Gehaltsstufe, 
die sich auf Grund der Zeitvorrückung ergeben 
würde, wenn er die Dienstzeit als Richteramts­
anwärter und Hilfsrichter und die ihm für die 
Vorrückung angerechneten Vordienstzeiten als 
Beamter der Allgemeinen Verwaltung in der 
Verwendunggsruppe zurückgelegt hätte, in die 
er ernannt wird. . 

(2) Wird ein Richter oder staatsanwaltschaft­
licher Beamter zum Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung ernannt, so gebührt ihm, sofern 
nicht Abs. 6 angewendet wird, die Gehaltsstufe 
und allfällige Dienstalterszulage, die sich auf 
Grund der Zeitvorrückung ergeben würde, wenn 
er die Zeit, die für die Erreichung seiner bis­
herigen besoldungs rechtlichen Stellung not­
wendig ist, als Beamter der Allgemeinen Ver­
waltung in der Verwendungsgruppe zurückgelegt 
hätte, in die er ernannt wird. Als für die Er­
reichung der besoldungsrechtlichen Stellung not­
wendige Zeit gilt die Zeit, die für die Erreichung 
seiner bisherigen Gehaltsstufe notwendig ist, zu­
züglich. de,r als. Rechtspraktikanten, Richter­
amtsanwärter und Hilfsrichter zurückgelegten 
Zeit, soweit sie nicht schon für die Vorrückung 
als Ridlter maßgebend war. 

(3) Wird ein Wachebeamter oder ein Berufs­
offizier zum Beamten der Allgemeinen Verwal­
tung der vergleichbaren Verwendungsgruppe 
(Abs. 5) ernannt, so g.ebühren ihm für die neue 
Verwendungsgruppe die erreichte Dienstklasse 
und Gehaltsstufe sowie der bisherige Vor­
rückungstermin. 

(4) Wird ein Beamter, der nicht unter die Be­
stimmungen der Abs. 1 bis 3 fällt, zum Beamten 
der Allgemeinen Verwaltung ernannt,' so ge­
bührt ihm, sofern nicht Abs. 6 angewendet 
wird, die Gehaltsstufe und aIlfällig·e Dienstalters­
zulage, die sich auf Grund der Zeitvorrückung 
ergeben würde, wenn er die Zeit, die für die Er­
reichung seiner bisherigen Gehaltsstufe not­
wendig ist, als Beamter der Allgemeinen Verwal­
tung in der Verwendungs gruppe zurückgelegt 
hätte, in die er ernannt wird. 

(5) Bei der Anwendung der Abs. 1 bis 4 ist 
auf die Bestimmungen der §§ 35 und 36 Bedacht 
zu nehmen. Hiebei entsprechen die Verwen­
dungsgruppen der Beamten im richterlichen Vor­
bereitungsdienst, der Richter, der staatsanwalt­
schaftlichen Beamten und der Hochschullehrer 
sowie die Verwendungsgruppen L 1 und H 1 der 
Verwendungs gruppe A, die Verwendungs­
gruppen L 2, W 1 und H 2 der Verwendungs­
gruppe B, die Verwendungs gruppen L 3 und W 2 
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der Verwendungsgruppe C, die Verwendungs­
gruppen P 3 bis P 1, W 3 und H 3 der Ver­
wendungsgruppe D und die Verwendungs­
gruppen P 8 bis P 4 und H 4 der Verwendungs­
gruppe E. Wird ein Beamter der Verwendungs­
gruppen S 3, S 2 oder S 1 zum Beamten der All­
gemeinen Verwaltung ernannt, so ist er bei der 
Oberstellung so zu behandeln, als ob er bei der 

- Ernennung zum Beamten des Schulaufsichts­
dienstes zum Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 
ernannt worden oder in dieser Verwendungs­
gruppe geblieben wäre; bei der Oberstellung 
eines Beamten der Verwendungsgruppe S 4 gilt 
diese Bestimmung' mit der Maßgabe, daß an die 
Stelle der Verwendungsgruppe 1.1 die Verwen­
dungsgruppe L 2 V tritt. 

(6) Im Falle einer überstellung nach den Abs. 1 
bis 4 kann der Beamte auch in eine höhere als 
die niedrigste für die neue Verwendungsgruppe 
des Beamte'n vorgesehene Dienstklasse ernannt 
werden; überdies kann vom zuständigen Bundes­
ministerium im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzleramt eine höhere als die niedrigste in 
dieser Dienstklasse für die neue Verwendungs­
gruppe des Beamten vorgesehene Gehaltsstufe 
zuerkannt werden. Hiebei ist auf die bisherige 
Stellung und die künftige Verwendung des 
Beamten Bedacht zu nehmen. 

(7) Ist der Gehalt, den der Beamte in der neuen 
Verwendungsgruppe erhält, niedriger als der bis­
herige Gehalt, so gebührt dem Beamten eine 
nach Maßgabe des Erreichens eines höheren Ge­
haltes einzuziehende, für die Bemessung des 
Ruhegenusses anrechenbare Ergänzungszulage 
auf den bisherigen Gehalt; für die Bemessung des 
Ruhegenusses anrechenbare Zulagen sind bei der 
Ermittlung der Ergänzungszulage dem jeweiligen 
Gehalt zuzurechnen. 

E x e k u t i v die n s t z u lag e. 

§ 38. (1) Dem Beamten des. rechtskundigen 
Dienstes bei den Bundespolizeibehörden gebührt, 
solange er im Exekutivdienst verwendet wird, 
eine Exekutivdienstzulage von 150 S. Die Exe­
kutivdienstzulage gebührt auch dem Beamten des 
höheren Dienstes an 11lstizanstalten. -

(2) Von der Exekutivdienstzulage und dem der 
Exekutivdienstzulage entsprechenden Teil der 

. Sonderzahlung ist der Pensionsbeitrag zu ent­
richten. 

ABSCHNITT III. 

,Beamte in handwerklicher Verwendung. 

Gehalt. 

§ 39. (1) Der Gehalt des Beamten in hand­
werklicher Verwendung wird durch die Ver­
wendungsgruppe, die Dienstklasse und in ihr 
durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt 

in der 
Dienst­
klasse 

15 

in der Verwendungsgruppe 
in der I-----,----,----,----,---c---c-----,--I 

~ ~I~I~I~I~I~I~I~ 
stufe 

Schilling 

1 1180112010601100 1060 1020 980 950 
2 1240 1180 1120 1140 1100 1060 1020 980 

I 3 1300 1240 1180 1220 1180 1140 1100 1040 
4 1360 13001240 1260 1220 118011401070 
5 14201360130013001260122011801100 

n 

1 1720 1660 1600 1500 1460 1420 1380 1250 
2 1780 1720 1660 1540 1500 1460 1420 1280 
3 1840 1780 1720 1580 1540 1500 1460 1310 
4 1900 1840 1780 1620 1580 1540 1500 1340 
5 1960 1900 1840 1660 1620 1580 1540 1370 
6 2020 1960 1900 1700 1660 1620 1580 1400 

1 20802020196017401700166016201430 
2 214020802020 1780 1740 1700 1660 1460 
3 220021402080 1820 1780 1740 1700 1490 

III 4 226022002140 1860 1820 1780 1740 1520 
5 23202260220019001860182017801550 
6 23802320226019401900186018201580 
7 24402380232019801940190018601610 

(2) Der Gehalt des Beamten beginnt, soweit 
im folgenden nichts anderes bestimmt ist, mit 
der Gehaltsstufe 1. Wenn es jedoch besondere 
dienstliche Rücksichten geboten erscheinen lassen, 
kann dem Beamten durch Verfügung des Bundes­
präsidenten unmittelbar eine höhere Gehalts­
stufe zuerkannt werden; hiebei ist auf die bis­
herige Berufslaufbahn und die künftige Verwen­
dung des Beamten Bedacht zu nehmen. 

Die n s tal t e r s z u lag e, 
Dienstzula'ge, Zeitvorrückung, 

B e f ö r der u ~ g, 0 b e r s tell u n g. 

§ 40. Die Bestimmungen der §§ 29 bis 37 sind 
auf die Beamten in handwerklicher Verwendung 
mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß 
die Verwendungs gruppen P 3 bis P 1 der Ver­
wendungsgruppe D und die Verwendungs­
gruppen P 8 bis P 4 der Verwendungs gruppe E 
entsprechen~ -

ABSCHNITT. IV. 

Beamte im richterlichon Vorbereitungsdienst, 
Richter und staatsanwaltschaftliche Beamte. 

UNTERABSCHNITT A. 

Beamte im ridtterlidten Vorbereitungsdienst. 

Gehalt. 

§ 41. Der Gehalt des Richteramtsanwärters 
beträgt 2000 S, der Gehalt des Hilfsrichters 
2150 S. 
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UNTERABSCHNITT B. 

Richter. 

Geh alt. 

§ 42. (1) Der Richter ist bei seiner Ernennung 
zum Richter in die Standesgruppe 1 einzureihen. 
Wenn es jedoch besondere dienstliche RÜcksichten 
geboten erscheinen lassen, kann der Richter durch 
Verfügung des Bundespräsidenten unmittelbar in 
eme höhere Standesgruppe eingereiht werden; 
hiebei ist auf die bisherige Berufslaufbahn und 
die kÜnftige Verwendung des Richters Bedacht 
zu nehmen. 

(2) Der Gehalt des Richters wird durch die Ge­
haltsstufe bestimmt und beträgt: 

in der Gehaltsstufe I Schilling 

1 2900 
2 3050 
3 3200 
4 3350 
5 3500 

6 3650 

7 3800 

8 3950 

9 4100 

10 4250 

11 4400 

12 4550 

13 4700 
14 4850 
15 5000 

16 5150 

(3) Der Gehalt beginnt, soweit im folgenden 
nichts anderes bestimmt wird, mit der Gehalts­
stufe 1. Dem Richter ist die als Rechts­
praktikant, Richteramtsanwärter und Hilfsrichter 
zurückgelegte, vier Jahre übersteigende Dienst­
zeit fÜr die Vorrückung in höhere Gehaltsstufen 
anzurechnen; der anrechenbare Zeitraum, beginnt 
jedoch frühestens mit der Ablegung der Richter­
amtsprüfung, es sei denn, daß der Richter diese 
PrÜfung ohne sein Verschulden erst nach Ablauf 
der vierjährigen Dienstzeit abgelegt hat. Die An­
rechnung ist unzulässig, wenn der Richter deshalb 
erst nach Ablauf emer mehr als vierjährigen 
Dienstzeit zum 'Richter ernannt wurde, weil 
seine Gesamtbeurteilung auf "minder entspre­
chend" gelautet hat oder er sich trotz Aufforde­
rung nicht oder nur unter Ausschluß bestimmter 
Dienstorte um die Ernennung zum Richter be­
worben hat. 

(4) Wenn es besondere dienstliche RÜcksichten 
geboten erscheinen lassen, kann bei der Anste!-

lung als Richter durch Verfügung des Bundes­
präsidenten unmittelbar eine höhere Gehaltsstufe 
zuerkannt werden. Abs. 1 letzter Halbsatz ist 
auch in diesen Fällen anzuwenden. 

(5) Der Richter der Standesgruppe 1 erreicht die 
Gehaltsstufe 8 nur dann, wenn er mindestens eine 
seinem Dienstalter entsprechende Durchschnitts­
leistung erbringt. 

Die n s tal te r s z u lag e. 

§ 43. Dem Richter, der vier Jahre in der höch­
,sten Gehaltsstufe verbracht hat, gebührt eine fÜr, 
die Bemessung des Ruhegen~sses anrechen:bare 
Dienstalterszulage von 250 S. Hat, der Richter im 
Zeitpunkt der Versetzung oder des übertrittes in 
den Ruhestand mindestens zwei Jahre in der 
höchsten Gehaltsstufe verbracht, so gebührt ihm die 
Dienstalterszulage mit diesem Zeitpunkt. Die Be­
stimmungen der §§ 8 bis 11 sind sinngemäß an­
zuwenden. 

Die n s t z u lag e n. 

§ 44. (1) Von der Standesgruppe 2 an gebührt 
dem Richter neben dem Gehalt eine für die Be­
messung des Ruhegenusses anrechenbare Dienst­
zulage. Die Dienstzulage wird durch die Standes­
gruppe und in ihr durch die Dienstzulagenstufe 
bestimmt. Sie beträgt ' 

in der Dienstzulagenstufe 
in der 

I I I I Standesgruppe 1 2 3 4 5 

Schilling 

2 300 575 900 
--------

3 950 1200 1600 2000 2300 
--------

4 1600 2000 2500 3100 
--------

5 3300 4550 5850 
--------

6 6800 
--------

7 8000 
--------

8 9500 
----------

(2) Dem Richter qer Standesgruppe 1 gebührt 
ab der Gehaltsstufe 5 die Dienstzulage der Dienst­
zulagenstufe 1 der Standesgruppe 2. Eine Vor­
rückung in eine höhere Dienstzulagenstufe der 
Standes gruppe 2 findet nicht statt, solange sich 
der Richter in der Standesgruppe 1 befindet. 

(3) Bei einer Ernennung in eine höhere Standes­
gruppe als die Standesgruppe 1 ist der Richter, 
soweit 1m folgenden nichts anderes bestimmt 
wird, in die niedrigste Dienstzulagenstufe der 
neuen Standesgruppe einzureihen. Dem Ric;hter 
der Standesgruppe 2 wird jedoch die Zeit, die er 

I, 
,I 

I 
,I 

,,' 
I 
I 

I, 
'I 
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nach Abs. 2 in der Dienstzulagenstufe 1 zurück­
gelegt hat, bis zum Ausmaß von vier Jahren für 
die V orrückung in eine höhere Dienstzulagen­
stufe angerechnet. In den Fällen des § 42 Abs. 1 
zweiter Satz kann dem Richter durch Verfügung 
des Bundespräsidenten auch eine höhere als die 
niedrigste in seiner Standesgruppe vorgesehene 
Dienstzulagenstufe zuerkannt werden; hiebei ist 
auLdie bisherige Berufslaufbahn und die künftige 
Verwendung des Richters Bedacht zu nehmen. 

(4) Wird ein Richter in eine höhere als die 
Standesgruppe 2 ernannt und ist die Dienstzulage 
der niedrigsten Dienstzulagenstufe in der neuen 
Standesgruppe niedriger als die bisherige Dienst­
zulage, so gebührt dem Richter die der bisherigen 
Dienstzulage entsprechende Dienstzulagenstufe, 
wenn aber eine solche Dienstzulagenstufe nicht 
vorgesehen ist, die Dienstzulagenstufe mit der 
nächsthöheren Dienstzulage. 

(5) Für die V orrückung in eine höhere Dienst­
zulagenstufe sind die Bestimmungen der §§ 8 
bis 11 mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, 
daß die Frist für die Vorrückung vier Jahre be­
trägt. 

(6) Nach einer Ernennung in eine höhere Stan­
desgruppe rückt der Richter in die nächsthöhere 
Dienstzulagenstufe in dem Zeitpunkt vor, in dem 
er in der bisherigen Standesgruppe nach Abs. 4 
die Voraussetzung für das Erreichen der ~ächst­
höheren Dienstzulagenstufe der neuen Standes­
gruppe erfüllt hätte, spätestens aber nach vier 
Jahren. Hat er in der bisherigen Stand'esgruppe 
die höchste Dienstzulagenstufe erreicht, so ist ihm 
die Zeit, die er in der höchsten Dienstzulagen­
stufe der bisherigen Standesgruppe verbracht hat, 
bis zum Ausmaß von vier Jahren in der neuen 
Dienstzulagenstufe der höheren Stande;igruppe 
anzurechnen. Die Bestimmungen der §§ 8 bis 11 
sind sinngemäß anzuwenden. 

ü. b e r 5 tell u n g. 

§ 45. Wird ein staatsanwaltschaftlicher Beam­
ter zum Richter ernannt, so bleibt er in seiner 
bisherigen Gehaltsstufe und Dienstzulagenstufe. 
Durch eine solche ObersteIlung wird der Vor­
rückungstermin nicht berührt. 

§ 46. (l) Wird ein Beamter, der unter die Be­
stimmungen der Abschnitte II, III, V, VI, VII, 
VIII oder IX fällt, zum Richter ernannt, so rich­
tet sich seine Gehaltsstufe und sein allfälliger An'­
spruch auf eine Diens~alterszulage nach der Zeit, 
die für die Vorrückung oder für die Zeitvorrük-

. kung maßgebend war, und· zwar, wenn der Be­
amte aus. einer Verwendungsgruppe, für die·volle 
Hochschulbildung vorgeschrieben ist, überstellt 
wurde, in dem vier Jahre übersteigenden Ausmaß, 
wenn der Beamte aus einer Verwendungsgruppe, 
für die die Absolvierung einer mittleren Lehr­
anstalt vorgeschrieben ist,·· überstellt wurde, in 
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dem zehn Jahre übersteigenden Ausmaß, wenn 
der Beamte aus einer sonstigen Verwendungs­
gruppe überstellt wurde, in dem sechzehn Jahre 
übersteigenden Ausmaß. 

(2) Im Falle einer Oberstellung nach Abs. 1 
kann der Richter auch in eine höhere als die 
Standesgruppe 1 ernannt werden; überdies kann 
vom zuständigen Bundesministerium im Einver­
nehmen mit dem Bundeskanzleramt eine höhere 
als die niedrigste in dieser Standesgruppe vorge­
sehene Dienstzulagenstufe zuerkannt .werden. 
Hiebei ist auf die bisherige Stellung und die künf­
tige Verwendung des Richters Bedacht zu 
nehmen. 

, (3) Ist der Gehalt des Richters niedriger als der 
bisherige Gehalt, so gebührt ihm eine nach Maß­
gabe des Erreichens eines höheren Gehaltes ein­
zuziehende, für die Bemessung des Ruhegenusses 
anrechenbare Ergänzungszulage auf den bisheri­
gen Gehalt; für die Bemessung des Ruhegenusses 
anrechenbare Zulagen sind bei der Ermittlung 
der Ergänzungszulage dem c;ehalt zuzure~nen. 

UNTERABSCHNITT C. 

Staatsanwaltschaftliche Beamte. 

§ 47. Auf die staatsanwaltschaftlichen Beamten. 
sind die Bestimmungen des Unterabschnittes B 
sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden; daß 
diese Beamten bei ihrer Ernennung in die Stan­
desgruppe 2 einzureihen sind. 

ABSCHNITT V. 

Hochschullehrer. 

Gehalt. 

§ 48. (1) Der Gehalt des Hochschullehrers be­
trägt: 

in der 
Gehalts­

stufe 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

für 

nStd.HochSch.1 stcl. HOcllSch.1 '0. HOchSch.1 o. Hochsch. 
Ass. Ass. Professoren Professoren 
.. . 

Schilling 

1950 3700 4800 6400 

2075 3975 5000 6800 

2325 4250 5200 7200 

2950 4525 5400 7600 

3200 4800 5600 8000 

3450 5075 5800 8600 

3700 5325 6000 9200 

3975 5575 6400 9800 

4250 5825 6800 10400 

4525 5950 7200 11000 

- 6075 7600 -
- 6200 - -
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(2) Der Gehalt des Hochschullehrers beginnt, 
soweit im folgenden nichts anderes bestimmt 
wird, mit der Gehaltsstufe 1. 

(3) Wird ein nichtständiger Hochschulassistent 
zum ständigen Hochschulassistenten ernannt, so 
gebührt ihm die Gehaltsstufe, die sich ergeben 
würde, wenn er die Zeit, die für die Erreichung 
seiner bisherigen Gehaltsstufe notwendig war, in 
dem zwölf Jahre übersteigenden Ausmaß als 
ständiger Hochschulassistent zurückgelegt hätte. 
Eine als nichtständiger Hochschulassistent in der 
höchsten Gehaltsstufe verbrachte Zeit ist bis zum 
Ausmaß von zwei Jahren anzurechnen. Die Be­
stimmungen der §§ 8 bis' 11 sind sinngemäß an­
zuwenden. 

(4) Einem außerordentlichen Hochschulprofes­
sor gebührt bei seiner Ernennung die Gehalts­
stufe, die sich ergehen würde, wenn er die Zeit, 
in der er als Hochschuldozent an einer österrei­
chischen Hochschule tatsächlich vorgetragen hat, 
bis zum Ausmaß von zehn Jahren als außer­
ordentlicher Hochsmulprofessor zurückgelegt 
hätte .. 

(5) Wird ein außerordentlicher Hochschulprofes­
sor zum ordentlichen Hochschulprofessor er­
nannt, so gebührt ihm die Gehaltsstufe, die sich 
ergeben würde, wenn er die Zeit, die für die Er­
reidlUng seiner bisherigen Gehaltsstufe notwendig 
war, in dem zwölf Jahre übersteigenden Ausmaß 
als ordentlicher Hochschulprofessor zurückgelegt 
hätte. Die in der höchsten Gehaltsstufe der außer­
ordentlichen Hochschulprofessoren verbrachte 
Zeit ist bis zum Ausmaß von vier Jahren anzu­
rechnen. Die Bestimmungen der §§ 8 bis 11 sind 
sinngemäß anzuwenden. 

(6) Durch eine überstellung nach den Abs. 3 
bis 5 wird der Vorrückungstermin nicht berührt: 

Vor r ü c k u n g. 

§ 49. Ein nichtständiger Hochschulassistent, der 
die Lehrbefugnis als Hochschuldozent oder eine 
gleichzuhaltende wissenschaftliche, künstlerische 
oder praktische Eignung nicht besitzt, kann nur 
innerhalb der ersten acht Jahre seiner Dienstzeit 
vorrücken. 

Die n s tal t e r s z u lag e. 

§ 50. (1) Dem Hochschullehrer, der als Hoch­
schullehrer des Dienststandes vier Jahre in der 
höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, gebührt eine 
für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare 
Dienstalterszulage.- Hat der Hochschullehrer im 
Zeitpunkt der Versetzung oder des übertrittes in 
den Ruhestand mindestens zwei Jahre in der 
höchsten Gehaltsstufe verbracht, so gebührt ihm 
die Dienstalterszulage mit diesem Zeitpunkt. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für nichtständige Hoch­
schulassistenten. 

(3) Die Dienstalterszulage beträgt 
für ordentliche Hochschulprofessoren 1200 S, 
für außerordentliche Hochschulprofessoren 600 S, 
für ständige Hochschulassistenten 600 S. 

(4) Hat der Hochschulprofessor im Zeitpunkt 
der Emeritierung mindestens zwei Jahre in. der 
höchsten Gehaltsstufe verbracht, so gebührt ihm 
die Dienstalterszulage mit diesem Zeitpunkt im 
halben Ausmaß. 

(5) In den Fällen der Abs. 1 und 4 sind die Be­
stimmungen der §§ ~. bis 11 sinngemäß anzu­
wenden. 

S 0 n d e rf ä 11 e. 

§ 51. (1) Dem Hochschulprofessor können. aus 
Anlaß einer Berufung nach Lage und Erforder­
nis der Verhältnisse durch Verfügung des Bun­
despräsidenten höbere als die gesetzlichen Bezüge 
sowie andere Begünstigungen in besoldungsrecht­
licher Hinsicht gewährt werden. 

(2) Die Besoldung der dem Orden der Gesell­
schaft Jesu angehörenden Professoren an der 
theologischen Fakultät in Innsbruck wird wie bis­
her geregelt. 

Kollegiengeldanteil und sonstige 
Vergütungen. 

§ 52. (1) Dem ordentlichen und dem außer­
ordentlichen Hochschulprofessor gebührt neben 
seinem Gehalt am Ende eines jeden Semesters ein 
Kollegiengeldanteil. 

(2) Der Kollegiengeldanteil beläuft sich bei Er­
füllung der vollen vom Bundesministerium für 
Un~rricht festgesetzten Lehrverpflichtung auf 
den vollen Betrag des für die Vorlesungen und 
übungen (Lehrveranstaltungen) des Hochschul­
professors eingehenden Kollegiengeldes bis zur 
Höhe des Siebenhundertfachen des einfachen 
Kollegiengeldes und auf die Hälfte des darüber 
hinaus eingehenden Betrages; er beträgt jedoch 
mindestens das Dreihundertfünfzigfache und 
höchstens das Eintausendzweihundertfache des 
einfachen Kollegiengeldes. 

(3) Hat der Hochschulprofessor im Semester 
seine LehrverpfIichtung nur zum Teil erfüllt oder 
hat sich seiile Lehrtätigkeit nur auf einen Teil des 
Semesters erstreckt, so vermindert sich der Kol­
legiengeldanteil nach dem Verhältnis seiner tat­
sächlichen Lehrtätigkeit zu seiner auf das ganze 
Semester bezogenen vollen Lehrverpflichtung. 

(4) Hält der Hochschulprofessor außerhalb 
seiner voll erfüllten LehrverpfIichtung noch wei­
tere Lehrveranstaltungen ab, so kann der volle 
Betrag des für dies~ Lehrveranstaltungen ein- , 
gehenden Kollegiengeldes dem ihm nach Abs. 2 
zukommenden Betrag hinzugefügt werden. 

(5) Inwieweit den Hochschulprofessoren ein 
Anteil an den Eingängen aus anderen Hochschul­
taxen als Vergütung für ihre Mitwirkung an der 
Tätigkeit, für welche die Hochschultaxen zu ent-
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richten sind, sowie als Vergütung für die .v er­
sehung akademischer Funktionen zukommt, be­
stimmt sich nach den hiefür jeweils geltenden 
Rechtsvorschriften. 

überstellung~ 

§ 53. (1) Wird ein Richteramtsanwärter oder 
ein Hilfsrichter zum Hochschulassistenten er­
nannt, so gebührt ihm die Gehaltsstufe, die sich 
ergeben würde, wenn er die Dienstzeit als Rich­
teramtsanwärter und Hilfsrichter und die ihm filr 
die V orrückung angerechneten. Vordienstzeiten 
als Hochschulassistent zurückgelegt hätte. 

(2) Wird ein Richter oder ein staatsanwalt­
schaftlicher Beamter zum Hochschulassistenten 
ernannt, so richtet sich seine Gehaltsstufe nach 
der Dienstzeit, die für die Vorrückung als Richter 
(staatsanwaltschaftlicher Beamter) maßgebend 
war, zuzüglich der als Rechtspraktikant, 
Richteramtsanwärter oder Hilfsrichter zurück­
gelegten Zeit, soweit sie nicht schon für die Vor­
rückung in eine höhere Gehaltsstufe als Richter 
maßgebend war. 

(3) Wird ein Beamter, der ilicht unter die Be­
stimmungen der Abs. 1 oder 2 fällt, zum Hoch­
schulassistenten ernannt, so richtet sich seine Ge­
haltsstufe nach der Zeit, die für die Vorrückung 
oder für die Zeitvorrückung maßgebend war, 
und zwar, wenn der Beamte aus einer Verwen­
dungsgruppe für die volle Hochschulbildung vor­
geschrieben ist, überstellt wurde, in vollem Aus­
maß, wenn der Beamte aus einer Verwendungs­
gruppe, für die die Absolvierung einer mittleren 
Lehranstalt vorgeschrieben ist, überstellt wurde, 
in dem sechs Jahre übersteigenden Ausmaß, wenn 
der Beamte aus einer sonstigen Verwendungs­
gruppe überstellt wurde, in dem zwölf Jahre 
übersteigenden Ausmaß. 

(4) Ist der Gehalt des Hochschulassistenten 
niedriger als der bisherige Gehalt, so gebührt 
dem Horuschulassistenten eine nach Maßgabe des 
Erreichens eines höheren Gehaltes einzuziehende, 
für die Bemessung des Ruhegenusses anrechen-

. bare Ergänzungszulage auf den bisherigen Gehalt; 
für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare 
Zulagen sind bei der Ermittlung der Ergänzungs­
zulage dem Gehalt zuzurechnen. 

Abfertigung. 

§ 54. (1) Nichtständigen Hochschulassistenten, 
deren Dienstverhältnis nach einer Dauer von 
mehr als zwei Jahren durch Ablauf der Bestel­
lungsdauer endet, gebührt eine Abfertigung in 
der Höhe von viereinhalb Monatsbezügen: 

(2) Nichtständigen Hochschulassistenten, die 
nach § 5 Abs. 2 lit. ades Hochschulassistenten­
gesetzes 1948, BGBl. Nr. 3211949, weiter bestellt 
wurden, gebührt, wenn das Dienstverhältnis nach 
Ablauf der Bestellur,tgsdauer endet, eine Abferti­
gung in der Höhe von zwölf Monatsgehältern. 
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ABSCHNITT VI. 

Lehrer. 

Geh alt. 

§ 55. (1) Der Gehalt des Lehrers wird durch 
die Verwendungs gruppe und durch die Gehalts-
stufe bestimmt und beträgt 

in der Verwendungsgruppe 
in der 

I L2V I L2HS I L2B I Gehalts- L3 LI 
stufe 

Schilling 

1 1130 1425 1425 1525 1900 

2 1190 1525 1550 1650 2025 

3 1310 1725 1800 1900 2275 

4 1370 1825 1925 2025 2900 

5 1430 2325 2550 2650 3125 

6 1730 2450 2725 2825 3350 

7 1810 2575 . 2900 3000 3575 

8 1890 2700 3075 3175 3800 

9 1970 2825 3250 3350 4025 

10 2050 2950 3425 3525 4300 

11 2130 3075 3600 3700 4575 

12 2210 3200 3775 3875 4850 

13 2310 3400 4000 4100 5125 

14 2410 3600 4225 4325 5450 

15 2510 3800 4450 4550 5775 

16 2610 4000 4675 4775 6100 

17 2710 4200 4900 5000 6425 

(2) Der Gehalt des Lehrers beginnt,. soweit im 
folgenden nichts anderes bestimmt wird, mit der 
Gehaltsstufe 1. Wenn es jedoch besondere dienst­
liche Rücksichten geboten erscheinen lassen, kann 
dem Lehrer bei der Anstellung als Lehrer durch 
Verfügung des Bundespräsidenten unmittelbar 
eine höhere Gehaltsstufe zuerkannt werden; hie­
bei ist auf die bisherige Berufslaufbahn und die 
künftige Verw.endung des Lehrers Bedacht zu 
nehmen. 

(3) Der Lehrer erreicht die Gehaltsstufe 10 nur 
dann, wenn er mindestens eine seinem Dienst­
alter entsprechende Durchschnittsleistung auf-

• ! 
weIst. 

Die n s tal t e r s z u lag e. 

§ 56. (1) Dem Lehrer, der vier Jahre in der 
höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, gebührt 
eine für die Bemessung des Ruhegenusses an­
rechenbare Dienstalterszulage. Hat der Lehrer 
im Zeitpunkt dei' Versetzung oder des über­
trittes in den Ruhestand mindestens zwei Jahre 
in der höchsten Gehaltsstufe verbracht, so ge­
bührt ihm die Dienstalterszulage 'mit diesem 
Zeitpunkt. Die Bestimmungen der §§ 8 bis 11 
sind sinngemäß anzuwenden. 
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(2) Die Dienstalterszulage beträgt für Lehrer 
der Verwendungsgruppe L 1 .......... 575 S, 
der Verwendungsgruppe L 2 B ......... 525 S, 
der Verwendungsgruppe L 2 HS ....... 525 S, 
der Verwendungsgruppe L 2 V ........ 300 S, 
der Verwendungs gruppe L 3 .......... 190 S. 

Die n s t z u lag e n. 

§ 57. (1) Den Leitern von Unterrichtsanstalten 
gebührt eine Dienstzulage, die durch die Verwen­
dungsgruppe, die Dienstzulagengruppe und die 
Gehaltsstufe bestimmt wird. Die Dienstzulagen­
gruppe richtet sich nach Bedeutung und Umfang 
der Anstalt. Die Einreihung der Anstalten in die 
Dienstzulagengruppen wird vom zuständigen 
Bundesministerium im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzleramt durch Verordnung festgesetzt. 

(2) Die Dienstzulage beträgt: 
a) für Leiter der Verwendungsgruppe L 1 

in der 
. in den Gehaltsstufen 

ab der Ge-
Dienst- 1 bis 8 I 9 bis 12 haltsstufe 13 
zulagen-
gruppe 

Schilling 

I 1100 1200 1300 

11 990 1080 1170 

m 880 960 1040 

IV 770 840 910 

V 660 720 780 

b) für Leiter der Verwendungsgruppe L 2 B 
und L 2 HS 

in der 
Dienst­
zulagen­
gruppe 

I 
11 

m 
IV 
V 

c) für 

in der 
Dienst-
zulagen-
gruppe 

. ' 
I 

11 

m 
IV 
V 

in den Gehaltsstufen 

1 bis 10 I 11 bis 15 

Schilling 

500 550 

410 450 

330 360 

275 300 

230 250 

ab der Ge­
haltsstufe 16 

600 

490 

390 

325 

270 

Leiter der Verwendungsgruppe L 2 V 

in den Gehaltsstufen 
ab der Ge-

1 bis 10 I 11 bis 15 haltsstufe 16 

Schilling 

390 430 470 

330 360 390 

275 300 325 

230 250 270 

165 180 195 

-- ----------------------------

d) für Leiter der Verwendungs gruppe L 3 

in den Gehaltsstufen 
in der 

I 
ab der Ge-

Dienst- 1 bis 10 .11 bis 15 haltsstufe 16 
zulagen-
gruppe 

Schilling 

I 330 360 390 

11 245 270 295 

m 230 250 270 

IV 165 180 195 

V 115 125 135 

VI 80 90 100 

(3) Leitern der Verwendungsgruppe L 2 B an 
mittleren Lehranstalten, an denen eine Reife­
prüfung vorgesehen ist, gebührt die Dienstzu­
lage nach Abs. 2 lit. a . 

(4) Wenn in den Dienstzulagengruppen I er­
hebliche Unterschiede an Bedeutung und Um­
falilg der darin eingereihten größten Anstalten 
auftreten, kann das zuständige Bundesministe­
rium im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler­
amt durch Verordnung bestimmen, daß die 
Dienstzulage der Leiter der größten Anstalten, 
dit nach ihrer Bedeutung und nach ihrem Um­
fang gegenüber den anderen dieser Dienst­
zulagengruppe zugehörigen Anstalten erheblich 
hervorragen, um höchstens 15 v. H. der Dienst­
zulage erhöht wird. 

(5) Die Dienstzulage der Leiter von Unter­
richtsanstalten ist für die Bemessung des Ruhe­
genusses anrechenbar. 

§ 58. (1) Den Fachvorständen an den gewerb­
lichen Lehranstalten, den Direktorstellvertretern 
und den Erziehungsleitern an Bundeserziehungs­
anstalten sowie den Direktorstellvertretern an 
Berufsschulen gebührt eine Dienstzulage in der 
Höhe von zwei Dritteln der Dienstzulage, die 
ihnen gebühren würde, wenn .sie Direktor ihrer 
Anstalt wären. 

(2) Lehrern der Verwendungs gruppe L 2 V, die 
an Hauptschulen Fremdsprachen unterrichten, 
gebührt eme Dienstzulage In der Höhe von 
120 S. 

(3) Lehrern der Verwendungsgruppe L 3, die 
an Hauptschulen Fremdsprachen unterrichten, 
gebührt eine Dienstzulage. Sie beträgt 

in den Gehaltsstufen 1 bis 5 .. . .. 120 S, 
in den Gehaltsstufen' 6 bis 11 . . .. 180 S, 
ab der Gehaltsstufe 12 ............ 240 S . 

(4) Sonderkindergärtnerinnen und Übungs­
kindergärtnerinnen gebi.i;hrt eine Dienstzulage. 
Sie beträgt . 

von der Gehaltsstufe 1 bis 5 ..... . 
von der' Gehaltsstufe 6 bis 11 ... . 
ab der Gehaltsstufe 12 ........... . 

90 S, 
150 S, 
270 S. 
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(5) Die Dienstzulagen nach den Abs. 1 bis 4 
sind für die Bemessung des Ruhegenusses an­
rechenbar. 

§ 59. (1) Lehrern, die mit der Leitung von Un­
terrichtsanstalten oder mit den in § 58 Abs. 1 
angeführten Funktionen betraut sind, gebührt 
für die Dauer dieser Verwendung eine Dienst­
zulage, deren Höhe sich nach den Bestimmungen 
der §§ 57 beziehungsweise 58 richtet. 

(2) Lehrern der Verwendungsgruppe L 1, die 
Abteilungsvorstände an Kunstakademien (Kunst­
akademiegesetz, BGBl. Nr. 168/1948 in der je­
weils geltenden Fassung) sind, gebührt für die 
Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage in 
der Höhe von 400 s. 

(3) Die Dienstzulagen nach den Abs. 1 und 2 
sind für die Bemessung des Ruhegenusses an­
rechenbar, wenn die Verwendung, die den An­
spruch auf die Dienstzulage begründet, minde­
stens ein Jahr gedauert hat und der Lehrer im 
Zeitpunkt der Versetzung oder des übertrittes 
in den dauernden Ruhestand noch in dieser Ver,­
wendung gestanden ist. 

(4) Klassenlehrern an einklassigen Volksschulen 
gebührt, wenn sie ein Jahr ununterbrochen in 
dieser Verwendung gestanden sind, ab diesem 
Zeitpunkt für die Dauer dieser Verwendung eine 
Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt für Klas­
senlehrer 
an ungeteilten 'einklassigen Volksschulen 180 S, 
an geteilten einklassigen Volksschulen ... 250 S. 

(5) Lehrern an zweisprachigen Schulklassen mit 
der Befähigung zur Unterrichtserteilung in bei­
den Sprachen gebührt für die Dauer dieser Ver­
wendung eine Dienstzulage von 120 S. 

(6) Die Dienstzulag,en nach den Abs. 4 und 5 
sind für die Bemessung des Ruhegenusses an­
rechenbar, wenn der Lehrer in den ~etzten drei 
Jahren vor seiner Versetzung oder seinem über­
tritt in den Ruhestand in einer den Anspruch 
auf diese Dienstzulage begründenden Verwen­
dung gestanden ist. 

(7) Von den Dienstzulagen nach den Abs. 1, 2, 
4 und 5 und dem diesen Dienstzulagen entspre­
chenden Teil der SOliderzahlung ist der Pen­
sionsbeitrag zu entrichten. 

§ 60. (1) Lehrern der Verwendungs-
gruppe L 2 V, die die Erfordernisse für die An­
stellung in der Verwendungsgruppe L 2 HS er­
füllen und auf einem für Lehrer dieser Verwen­
dungsgruppe vorgesehenen Dienstposten oder an 
einer übungsschule verwendet werden, gebührt 
für die Dauer dieser Verwendung eine Dienst­
zulage im Ausmaß des Unterschiedsbetrages 
zwischen ihrem Gehalt (einschließlich einer all­
fälligen Diensalterszulage) und dem Gehalt (ein­
schließlich einer allfälligen Dienstalterszulage) 
eines Lehrers der Verwendungsgruppe L 2 HS 
in der gleichen Gehaltsstufe. Dies gilt sinngemäß 
auch dann, ,wenn ein Lehrer der Vetwendungs­
gruppe L 2 V oder ein Lehrer der Verwendungs-
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gruppe L 2 HS die Erfordernisse für eine Anstel­
lung in der Verwendungsgruppe L 2 B erfüllt 
und auf einem für Lehrer dieser Verwendungs­
gruppe vorgesehenen Dienstposten verwendet 
wird. 

(2) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2 V, 
die, ohne ,die Voraussetzungen für eine Anstel­
lung in der Verwendungsgruppe L 2 HS zu er­
füllen, auf emem für Lehrer dieser Verwen­
dungsgruppe vorgesehenen Dienstposten oder an 
einer übungsschule verwendet werden, gebührt 
für die Dauer dieser Verwendung eine Dienst­
zulage in der Höhe von 120 S, höchstens jedoch 
in der Höhe des Unterschiedes zwischen' ihrem 
Gehalt und dem Gehalt eines Lehrers det Ver­
wendungsgruppe L 2 HS in de~ gleichen Gehalts­
stufe. 

(3) Erziehern an Bundeserziehungsanstalten 
und Bundeskonvikten gebührt für die, Dauer 
ihrer Verwendung als Erzieher eine Dienstzulage, 
die durch die Verwendungsgruppe und durch die 
Dienstzulagenstufe bestimmt ist. Sie beträgt 

in der Dienstzulagenstufe 
in der Ver- I 2 wendungsgruppe 1 

Schilling 

L 1 360 I 480 

L2 288 I 384 

I 
Für die V orrückung in die höhere Dienstzulagen­
stufe sind die Bestimmungen der §§ 8 bis 11 mit 
der Maßgabe sinngemäß' anzuwenden, daß die 
Frist für die V orrückung vier Jahre beträgt. 

(4) Kindergärtnerinnen mit der Befähigung für 
Sonderkindergärten, die an solchen verwendet 
werden, sowie Kindergärtnerinnen, die an 
übungskindergärten verwendet werden, ge­
bührt für' die Dauer dieser Verwendung eine 
Dienstzulage im Ausmaß der nach § 58 Abs. 4 
gebührenden Dienstzulagen. Kindergärtnerinnen 
ohne Befähigung für Sonderkindergärten, die an 
solchen verwendet werden, gebührt für die 
Dauer dieser Verwendung eme Dienstzulage 
von 60 S. 

Ver g Ü tun g für M ehr die n s t 1 eis t 'Il n g. 

§ 61. (1) Dem Lehrer gebührt für eine dauernde 
Un~rrichtserteiluIlJg, die ,das Höchstausniaß der 
LehrverpflichtJuIlJg, die für seine Fach,gruppe oder 
seinen Dienstpost,en vor:geschrieben ist, über­
schreitet, eine besondere V,ergütung. Sie beträgt 
für jede wöchentliche Unterrichtsstunde und für 
ein volles Schuljahr 36 v. H. des Gehaltes eines 
Lehrers seiner Verwend'llngsgruppe in der Ge­
haltsstufe 8. 

(2) Die Vergütung nach Abs. 1 gebührt auch den 
L'ehrern, die zur Vertretung emes vorüber­
gehend an der Erfüllung semer lehramtlichen 
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Pflichten gehinderten Lehrers herangezogen wer­
den, wenn die Verhinderung länger als eine 
Woche dauert. 

(3) Für die Lehrer künstlerischer oder techni­
scher Fächer und für die Unterrichts'ertdLung in 
den Ahendstunden kann die Vergütung (Abs. 1) 
vom zuständigen Bundesministerium im Einver­
nehmen mit dem Bundeskanzleramt erhöht wer­
den; hiebei ist ,auf die 'Mehrbelastung des Lehrers 
und die Bedeutung des Unterrichtsgegenstandes 
Bedacht zu nehmen. 

(4) Die Vergütung für Mehrdienstleistungen ist 
so zu berechnen, daß auf einen Monat der zehnte 
Teil der jährlichen Vergütung entfällt. 

übe r s tell u n g. 

§ 62. (1) Wird ein Lehrer aus der Verwendungs­
gruppe L 3 in. eine der Verwendungsgruppen L 2 
oder aus einer der Verwendungsgruppen 
L 2 in die Verwendungsgruppe L 1 über­
stellt, so gebührt ihm die Gehaltsstufe und 
allfällige Dienstalterszulage, die sich erg,eben 
würde, wenn er die Zeit, die für die Erreichung 

· seiner Gehaltsstufe ,al:s Lehrer der bisherigen Ver­
wendungsgruppe notwen,dig ist, in aem sechs 
Jahre überstei.genden Ausmaß als Lehrer der 
höheren Verwe11ldungsgruppe zurückgelegt hätte. 

(2) Wird ein Lehrer aus der Verw,endungs­
,gruppe L 3 in die Verwenaungsgruppe L 1 über­
stellt, so gebührt ihm ,die Gehahsstufe una all­
fällige Dienstalterszülage, die sich 'erg,eben würde, 
wenn er die Zeit, aie für die Erreichung seiner 
Gehaltsstufe als Lehrer der Verweooungsgruppe 
L 3 notwendig ist, in dem zwölf Jahre über­
steigenden AUiIDlaß als Lehrer der Verwendungs­
gruppe L 1 zurü~gelegt hätte. 

(3) Wird ein L'ehrer einer der Verwendungs­
gruppen L 2 in eine der anderen Verwendungs­
gruppen L 2 übersteHt, so bleibt er in der bis­
herigen Gehaltsstufe. 

(4)' Durch eine übersteIlung nach den Abs. 
1 bis 3 wird der V orrückungstermin nicht be­
rührt. 

(5) Ist der Gehalt, den der Lehrer in der neuen 
Verwendungsgruppe erhält, niedr~ger als der bis­
herige Gehalt, so gebührt dem Lehrer eine für 
· die ß.emessung des -Ruhegenusses anrechenbare 
Er:gänzungszulag,e auf den Gehalt, der ihm jeweils 
in der bisherigen' Verwendungsgruppe zukom­
men würde; für die Bei:nessung des Ruhegenus-
· ses anrechenhare Zulagen sind bei der Ermitdung 
der Ergänzungszulage dem Gehalt zuzurechnen. 

§ 63: (1) Wird ,ein Lehrer in eine niedrigere 
Verwendungsgruppe überstellt, so gebührt ihm 
die Gehaltsstufe undaUfällige Dienstalterszulage, 
die sich ergeben würde, wenn er die Zeit, die für 
die Erreichung seiner Gehaltsstufe als Lehrer der 
bisherigen Verwendungsgruppe notwendig ist,. als 

Lehrer der niedrigeren Verwendungsgruppe zu­
rückgelegt hätte. Durch eine solche übersteIlung 
wird der V orrückungstermin nicht berührt. 

(2) Ist der Gehalt, den der Lehrer in der nied­
r~geren Verwendungsgruppe na.ch Abs. 1 erhält,' 
niedriger als der bisherige Gehah, so gebührt 
dem Lehrer eine nach Maßgabe des Erreichens 
eines höheren GehaInes einzuziehende, für die Be­
messung des Ruhegenusses anrechenbar,e Ergän­
zungszutage auf den bisherigen .Gehalt; für die 
Bemessung des Ruhegenus'ses ,anrechenbare Zu­
lagen sind bei ,der Ermittlung der Ergänzungszu­
lage dem Gehalt zuzurechnen. 

§ 64. (1) Wird ein Richteramtsanwärter oder 
ein Hilfsrichter zum Lehr,er erna,nnt, so gebührt 
ihm die Gehaltsstufe, die sich ergeben würde, 
wenn er die Dienstzeit als Richteramtsanwärter 
und Hilfsrichter und die ihm für die Vorrückung 
angerechneten V ordienstzeiten als Lehrer der 
Verwendungsgruppe zurückgelegt hätte, in die ,er 
,ernatnnt wil"d. 

(2) Wird ein Richter oder ein staatanwaltschaft­
licher Beamter 7Alm Lehrer ernannt, 'so richtet sich 
seine Gehaltsstuf,e und sein allfälliger Anspruch 
auf eine Dienstalterszulage nach der Dienstzeit, 
die für die Vorrückung als Richter (staatsanwalt­
schaftlicher Beamter) maßgebend war, zuzüglich 
der als Rechtspraktikant, Richteramtsanwärter 
oder Hilfsrichter zurückgelegten Zeit, soweit sie 
nicht schon für die Vorrückung in eine höhere 
Gehaltsstufe als Richter maßgebend war. 

(3) Wiro, ein Beamter der Verwendungsgruppen 
S 3, S 2 oder S 1 zum Lehrer erna,not, so ist er bei 
der üherstellung so 7Al behandeln, als ob er bei 
der Ernennung zum B,eamten des Schulaufsichts­
dienstes zum' Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 
ernannt worden oder in dieser Verwendungs­
gruppe geblieben wäre; bei der überstellung eines 
Beamten der Verwendungsgruppe S 4 ist diese 
Bestimmung mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
an die SteHe der Verwendungg,gruppe L 1 die Ver­
wendungsgruppe L 2 V tritt. Wird ein Beamter 
des Schulaufsichtsdienstes in die Verwendungs­
gruppe der Lehrer überstellt, in der er sich vor 
seiner Ernennung befunden hat, so gebührt ihm 
jedenfall:s ,die Gehaltsstufe und allfällige Dienst­
alterszulage, die er erreicht hätte, wenn er in 
seiner Verwenoongsgruppe als Lehrer geblieben 
wäre. 

(4) Wird ein BeaJ;llter, der nicht unter die Be­
stimmungen der Abs. 1 bis 3 fällt, zum Lehrer 
,ernannt, so gebührt ihm die Gehaltsstufe und 
allfälHge Dienstalterszulage, die sich ,ergeben 
würoe, wenn er die Zeit, ,die für die Vorrückung 
oder für die Zeitvorrückung maßgebend war, als 
Lehrer in der Verwendungsgruppe zurückgelegt 
hätte in die er ernannt wird. 

(5) Bei der Anwendung der Abs. 1 bis 4 ist auf 
die Bestimmungen der §§ 62 und 63 Bedacht zu 

759 der Beilagen VII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)22 von 47

www.parlament.gv.at



nehmen. Hie'bei entsprechen die Verwendungs­
gruppen der Beamten im richterlichen Vorberei­
tungsdienst, der Richter, der staatsanwaltschaft­
lichen Beamten und der Hochschullehrer sowie die 
Verwendungsgruppen A und H 1 der Verwen­
dungsgruppe L 1, die Verwendungsgruppen B, 
W 1 und H 2 den Verwendungsgruppen L 2, aUe 
übrrg'en Verwendungsg,ruppen der Verwendungs­
gruppe L 3. 

(6) Ist der Gehalt, den der Lehrer nach den 
Abs. 1 bis 4 erhält, niedriger als der bisherige 
Gehalt, so gebührt dem Lehrer, eine nach Maß­
g,abe des Erreichens eines höheren Gehaltes ein­
zuziehende, ,für die Bemessung des Ruhk,genus!>es 
anrechenbare Ergänzungszulage auf den bisheri­
gen Gehalt; für die Bemessung des Ruhegenusses 
anrechenhare Zulagen sind bei der Ermittlung der 
Ergänzungszula.ge dem Gehah zuzurechnen. 

ABSCHNITT VII. 

Beamte des Schulaufsic!ttsdienstes. 

G,eh a1 t. 

§ 65. (1) Der Gehalt des Beamten des SdlUI­
aufsichtsdi,enstes wird durm die Yerwendungs­
gruppe und durch die Gehaltsstufe bestimmt und 
beträgt 

in der in der Verwendungsgruppe 

Gehalts- S 4 I S 3 I S 2 I S 1 
stufe 

Schilli,ng 

1 3000 3850 4100 5300 

2 3100 4050 4300 5600 

3 3200 4250 4500 5900 
4 3300 4450 4700 6200 

5 3400 4650 4900 6500 

6 3600 5125 5375 7000 

7 3800 5600 5850 7500 
8 4000 6075 6325 8000 

9 4200 6550 6800 8500 

(2) Der Gehalt des Beamten beginnt, soweit im 
folgenden nichts anderes bestimmt wird, mit der 
Gehaltsstuf,e 1. Wird ein Landeslehrer zum Be­
amten des Schulaufsichtsdienstes ernannt, so ge­
bührt ihm die Gehaltsstufe, die ihm zukäme, wenn 
er vor seiner Anstellung als Beamter des Schul­
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rufslaufbahn und die künftige Verwendung des 
Beamten Bedamt zu nehmen. 

Die n s tal t e r s z u ,1 a g e. 

§ 66. (1) Dem Beamten des Smulaufsichts­
dienst'es, der vier Jahre in der höchsten Gehalts­
stufe verbramt hat, gebührt eine für die Bemes­
wng des, Ruhegenussesanrechenbare Dienstahers­
zulage. Hat der B,eamte im Zeitpunkt der Ver­
setzung oder des übertrittes in den Ruhestand 
mindestens zwei Jahre in der höchsten Gehalts­
stufe verbracht, so gebührt ihm die Diensta:lters­
zulage mit diesem Zeitpunkt. Die Bestimmungen 
der §§ 8 :bis 11 sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Die Dienstalterszulage beträgt 
in der Verw,endungsgruppe S 1 ...•.... 750 S, 
in der Verwendungsgruppe S 2 ........ 550 S, 
in der Verwendungsgruppe S 3 ••••••.• 450 S,' 
in der Verwendungsgruppe S 4 .•.•.... 300 S. 

Die n s t z u lag e n. 

§ 67. Beamten des Sdtu:laufsimstdienstes der 
Verwendungsgruppe S 2, die mit der Sdtulauf­
simt für ein ganzes Bundesland betraut sind, ohne 
einem Landessmulinspektür unterstellt zu sein, 
gebührt eine für die Bemessung des Ruhegenusses 
anrechenbare Dienstzulage, deren Höhe vüm 
Bundesministerium für Unterrimt im Einverneh­
men mit dem Bundeskanz'leramt und dem Bun­
desministerium für Finanzen nam Maßgabe ihres 
Aufgabenkreises festges,etzt wird. Diese Dienst­
zulage darf den Untersmiedsbetrag zwwmen dem 
Gehalt (einschließlim einer aBfälligen Dienst­
alters:z,ulage) des Beamten und dem Gehalt (ein­
schließ,lim einerallfäHigen Dienstalterszulage), der 
dem Beamten gebühren würde, wen,n er zum Be­
amten der Verwendungsgruppe S 1 ernannt wür­
den wäre, nicht übersteigen. 

übe r s t ,e I I u n g. 

§ 68. (1) Wird ein Beamter aus der Verwendungs­
gruppe S 4 in die Verwendungs.gruppe S 3 oder 
S 2 oder aus der Verwendungsgruppe S 3 'Oder 
S 2 in die Verwendungsgruppe S 1 überstellt, so 
gebührt ihm die Gehaltsstufe und allfällige 
Dienstalterszulage, di,e 'sich ergeben würde, wenn 
er die Zeit, die für die Err,eichung seiner Gehahs­
stufe als Beamter der bisherigen Yerwendungs­
gruppe notwendig ist, in dem sechs Jahre über­
steigenden Ausmaß als Beamter der ,höheren Yer-
wendungsgruppe zurückgelegt hätte. ' 

,aufsichtsdienstes Bundeslehrer ge.wesen wäre. In (2) Wird ein Beamter aus der Y,erwendungs­
sonst~g,en Fällen kann dem Beamten des Schul- gruppe S 4 in die Yerweooungsgruppe S 1 über­
aufsichtsdienstes hei seiner Anstellung, wenn es steHt, so gebührt ihm die Gehaltsstufe und aU­
besondere dienstliche Rüclmchten geboten erschei- fällige Dienstalterszulage, die sich ergeben würde, 
scheinen lassen, durch 'Verfügung des Bundespräsi- wenn er die Zeit, die für die Erreichung seiner 
denten unmittelhar eine höhere Gehahs'stufe zu- .Gehahsstufe als Beamter der V,erwendungsgruppe 
erkannt we~den; hiebei ist auf die bisherige Be- S 4 notwendig ist, in dem zwölf Jahre über-
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steigenden Ausmaß als Beamter der 
dUJIl'gsgruppe S 1 zurückgelegt hätte. 

Verwen- V,erw,altung der Verwend'llngsgruppe C oder e1n 
, Lehrer der Verwendungsgruppe L 3 zum Beamten 

(3) Wir,d ein Beamter aus der Verwendungs­
gruppe S 3 in die Verwendungsgruppe S 2 über­
stellt, so. bleibt er in der bisherigen Gehaltsstufe. 

(4) Durch eine Oberstellung nach den Abs. 1 
bis 3 wird der Vo.rrückungstermin nicht berührt. 

des Sdmlaufsichtsdienstes der Verwendungsgruppe 
S 3 oder S 2 ernannt, so. gebührt ihm die Gehalts­
stufe und allfällLge DienstalterszuLtge, die sich er­
geben würde, wenn er die Zeit, die für die Zeit­
vorrückung üder für die V ür,rückung in seiner 
bisherigen Verwendungsgruppe maßgebend ist, in 
dem zweiundzw.anzig Jahre übersteigenden Aus-' 

§ 69. (1) Wif'd ein Beamter des SchulaufsiChts- maß als Beamter des Schulaufsichtsdiemtes der 
dienstes in eine l1iedriger,e VerwendUlIlgsgruppe Verwendungs gruppe zurück,gelegt hätte, in die er 
übersteHt, so. gebührt ihm die Gehalts·stufe und übersteHt wird. Die Bestimmung des Abs. 1 letz­
aUfällige Di,enstalterszulage, .die sich ergeben ter Satz ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
würde, wenn er die Zeit, die für die Erreichung an die SteHe von· sechzehn Jahren zweiundzwan­
seiner Gehaltsstufe als Beamter der bisherigen zig Jahre treten. 
Verwenoongsgruppe no.twendig ist, als Beamter ' 
der niedrigeren Verw d· .. ck I (3) Ist der Gehalt, den der Beamte nach den 
'h'a'tte D ch·· lechn unOgbsgrutPPlle zuru. gde ~gt Ahs. 1 oder 2 erhält, niedriger als der bisherige 

. ur ,eme so. ,eers e UII1g wIr uer h I b"h d . ch ß 
Vorrückungstermin nicht be "h t Ge a t, so. ge u ,rt ,em Beamten eme na Ma-

. ru r . gabe des Erreichens eines höheren Gehaltes ein-
. (2) Ist der Gehalt, den der Beamte in der nied- zuziehende, für die Bemessung des Ruheg,en'llsses 

n.g·er~n Verwend~ng&g~uppe n-ach Abs. 1 erhält, anrechenbare Ergä.nzungszula,ge auf den bisherigen 
nlednger ah der blshenge Gehalt, so. gebührt dem Gehalt; für die Bemessung des Ruhegenusses an­
B~amten eine nach !v1aßg.abe des Erreid:ens eines rechenbare Zulagen sind bei der Ermittlung der 
hoheren Gehaltes ,emzuzlehende, für ,dIe Bemes- Ergänzungs,zulage dem Gehalt zuzurechnen. 
sungdes Ruhegenus'ses anrech,enbare Ergänzungs-
zulage auf de,1J. bisherigen Geha:1t; für die Bemes­
SUJIlg ,des Ruhegenusses anrech·enba're Zula<>en s,ind 
bei der Ermittlung der Ergänzungszula~e dem 
Gehalt zuzurechnen. 

§ 70. (1) Wird ein Beamter der Allgemeinen 
Verwaltung der Verwendungsgruppe A o.der ein 
Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 zum Be­
amten des Schulaufsichtsdienst·es oder ein B·e­
amter der Allgemeinen Verwaltung der Verwen­
dungsgruppe B oder ein Lehrer ,einer der Ver­

. wendungsgruppen L 2 zum Beamten des Schul-
aufsichudienstes der V,erwendungsgruppe S 4, S 3 
o.der S 2 üder ein Beamter der Allgemeinen Ver­
walrung der Verwendungsgruppe C oder ein Leh~ 
rer der VerwendungSIßruppe L 3 zum Beamten des 
Schulaufsicht~dienstes der Verwendungsgruppe S 4 
ernannt, so. gebührt ihm die Gehaltsstufe und a11-
fäHige Dienstalterszulage, die sich erg,eben würde, 
wenn er die Zeit, die für die Zeitvorrückung oder 
für die Vürrückung in seiner bi'sherigen Verwen­
dungsgruppe maßgebend ist, indem sechzehn 
Jahre übersteigenden Ausmaß a.!s Beamter des 

. Schulaufsichtsdienstes der Verwendungsgruppe zu­
rückgelegt hätte, in die er übersteHt wird. Be­
trägt die Zeit, die für die Zeitvorrückung üder 
für die V o.rrückung maßgebend ist, weniger als 
sechzehn Jahre, so. verlängert sich der Zeitraum 
für die Vürrückung in d,ie Gehaltsstufe 2 um den 
auf sechzehn Jahre fehlenden Zeitraum. 

(2) Wird ein Beamter der Allgemeinen Verwal­
tung der Verwendungsgruppe B oder ein Lehrer 
einer der V,erwendungsgruppen L 2 zum Beamten 
des Schulaufsichtsdi,enstes der Verwendungs~ 
gruppe S 1 üder ein Beamter der Allgemeinen 

B e t rau u n g mit Auf gab e n' der 
Schulaufsicht. 

§ 71. (1) Wird ein Lehrer pro.viso.risch als Be­
amter des Schulaufsichtsdienstes in Verwendung 
genümmen oder mit der Funktio.n eines Be­
amten des Schulaufsichtsdienstes betraut, so. ge­
bührt ihm für die Dauer dieser Verwendung zu 
seinem Mo.natsbezug als Lehrer eine Dienst­
'zulage. Die Höhe der Dienstzulage ist gleich 
dem Unterschiedsbetrag zwischen seinem Gehalt 
(einschließlich der für die Bemessung des Ruhe­
genusses anrechenbaren Zulagen) und dem Ge­
halt (einschließlich der für die Bemessung des 
Ruhegenusses anrechenbaren Zulagen), auf den 
er Anspruch hätte, ;wenn er zum Beamten des 
Schulaufsichtsdienstes der entsprechenden Ver­
wendungsgruppe ernannt würden wäre. Das 
gleiche gilt sinngemäß, wenn ein Beamter des 
Schulaufsichtsdienstes mit der Funktion eines 
Beamten des Schulaufsichtsdiensteseiner höheren 
Verwendungsgruppe betraut wird . 

(2) Wird ein Lehrer mit der Fachinspektion 
für einzelne Gegenstände betraut, so. gebührt 
ihm für die Dauer dieser Verwendung zu seinem 
Mo.natsbezug als Lehrer eine Dienstzulage, die 
Vo.m zuständigen Bundesministerium im Einver­
nehmen mit dem Bundeskanzleramt und dem 
Bundesministerium für Finanzen nach Maßgabe 
seines Aufgabenkreises festgesetzt wird. Die 
Dienstzulage darf den Unterschiedsbetrag zwi­
schen seinem Gehalt (ein~,chließlich der für die 
Bemessung des Ruhegenusses anrechenbaren Zu­
lagen) und dem Gehalt (einschließlich der für 
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die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbaren 
Zulagen), der dem Lehrer gebühren würde, 
wenn er zum Beamten des Schulaufsichtsdienstes 
der entsprechenden Verwendungsgruppe er­
nannt worden wäre, nicht übersteigen. 

(3) Die Dienstzulagen nach Abs. 1 und 2 sind 
für die Bemessung des Ruhegenusses anrechen­
bar, wenn der Lehrer (Beamte des Schulaufsichts­
dienstes) im Zeitpunkt der Versetzung oder des 
übertrittes in den Ruhestand seit mindestens 
einem Jahr in einer den Anspruch auf diese 
Dienstzulage begründenden Verwendung steht. 
Von diesen Dienstzulagen und dem entspre­
chenden Teil der Sonderzahlung ist der Pen­
sionsbeitrag zu entrichten. 

ABSCHNITT VIII. 

Wachebeamte. 

Geh a I t- und Die n s tal t e r s­
zulage. 

§ 72. (1) Für den Gehalt des Wachebeamten 
gelten die Bestimmungen des Abschnittes 11 mit 
der Maßgabe, daß die Verwendungsgruppe W 1 
der Verwendungsgruppe B, die Verwendungs­
gruppe W 2 der Verwendungsgruppe C und die 
Verwendungsgruppe W 3 der Verwendungs­
gruppe D entspricht und daß für Wachebeamte 
der Verwendungsgruppe W 1 die Dienstklassen 11 
bis VIII in Betracht kommen. 

(2) § 29 Abs. 1 und 3 gilt auch für Wache­
beamte. 

(3) Ist nach den Ausbildungsvorschriften für 
Dienstposten der Verwendungsgruppe W 1 die 
Zurücklegung einer Dienstzeit in einer niedri­
geren Verwendunggruppe vorgeschrieben, so ist 
diese Dienstzeit nach Maßgabe des Abs. 4 bei der 
übersteIlung in die Verwendungsgruppe W 1 so­
weit bis zum Ausmaß von sechs Jahren für die 
Vorrückung anzurechnen, als der Wachebeamte 
die gemeinsamen Erfordernisse für die Erlangung 
von Dienstposten der Verwendungsgruppe W 1 
schon vor Beginn der Ausbildungzeit erfüllt 
hatte. 

(4) Die Anrechnung nach Abs. 3 findet in der 
Weise statt, daß der Beamte ab dem Zeitpunkt 
der überstellung in die Verwendungsgruppe W 1 
in dieser Verwendungsgruppe so behandelt wird, 
als ob er am Beginn der im Abs. 3 bezeichneten 
Dienstzeit in die Verwendungsgruppe W 1 über­
stellt worden wäre. 

Dienstzulagen. 

§ 73. (1) Dem Wachebeamten gebührt nach 
der Definitivstellung in den Dienstklassen I 
bis IV eine für die Bemessung des Ruhegenusses 
anrechenbare Dienstzulage. Die Dienstzulage 
wird durch die tatsächliche Dienstzeit in der Ver-

25 

wendungsgruppe, in der VerwendungsgruppeW 2 
durch die tatsächliche Dienstzeit in der Dienst-
stufe bestimmt; die Zeit als zeitverpflichteter 
Soldat und als Vertragsbediensteter des Wache-
dienstes ist in· der Verwendungsgruppe W 3 der 
tatsächlichen Dienstzeit zuzurechnen. Die Be-
stimmungen der §§ 8 bis 11 sind sinngemäß an-
zuwenden. Die Dienstzulage beträgt 

in der Verwendungsgruppe W 3 

Dienstzeit Dienstzulage 

Jahre Schilling 

- 30 

10 60 

16 90 

22 120 

30 150 

in der Verwendungsgruppe W 2 

in der in der Dienststufe 
Dienst- Dienstzeit 1 I 2 I 3 zulagen- Jahre 
stufe Schilling 

1 - 180 270 450 

2 4 270 360 540 

in der Verwendungsgruppe W 1 

in der Dienstzeit Dienstzulage 

Dienstklasse Jahre Schilling 

- 160 
II 

III 
2 180 

8 200 

IV - 220 

• 
(2) Bei der Ernennung eines Wachebeamten der 

Verwendungsgruppe W 2 in eine höhere Dienst-
. stufe dieser Verwendungsgruppe ist der Wache-
beamte in die. niedrigste Dienstzulagenstufe der 
neuen Dienststufe einzureihen; hatte der Wache-
beamte im Falle der Ernennung auf einen Dienst-
posten der Dienststufe 2 bereits die Dienstzu-
lagenstufe 2 der Dienststufe 1 erreicht, so ist ihm 
die in dieser Dienstzulagenstufe zurückgelegte 
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Dienstzeit bis zum Ausmaß von vier Jahren für 
die V orrückung in eine höhere Dienstzulagen­
stufe der Dienststufe 2 anzurechnen. 

(3) Ist der Gehalt eines Wachebeamten der Ver­
wendungsgruppe W 1, der im Wege der Zeitvor­
rückung den Gehalt der Dienstklasse V erreicht 
hat, in der Gehaltsstufe 4 der Dienstklasse V nie­
driger als die Summe aus dem Gehalt der höch­
sten Gehaltsstufe der Dienstklasse IV und der zu­
letzt in der Dienstklasse IV bezogenen Dienst­
zulage, so gebührt ihm in dieser Gehaltsstufe eine 
für die Bemessung des Ruhegenusses anrechen­
bare Ergänzungszulage auf den bisherigen Gehalt 
einschließlich der Dienstzulage. 

(4) Für die Anwendung der Bestimmungen des 
§ 33 Abs. 4 gilt die Dienstzulage eines Wache­
beamten der Verwendungsgruppe in der Dienst­
klasse IV als Gehaltsbestandteil. 

Wachdienstzulage. 

§ 74. (1) Dem Wachebeamten gebührt, solange 
er im Wacheexekutivdienst verwendet wird, eine 
Wachdienstzulage. Sie beträgt 

in der 
Verwendungs­

gruppe 

W3 

W2 

Wl 

Schilling 

100 

125 

150 

(2) Von der Wachdienstzulage und dem der 
Wachdienstzulage entsprechenden Teil der Son­
derzahlung ist der Pensionsbeitrag zu entrichten. 

ABSCHNITT IX. ' 

Berufsoffiziere und zeitverpflichtete Soldaten. 

UNTERABSCHNITT A. 

Berufsoffiziere. 

Geh alt und Die n s tal t e r s z u 1 a g e. 

§ 75. (1) Für den Gehillt des Berufsoffiziers 
gelten die Bestimmungen des Abschnittes 11 mit 
der Maßgabe, daß die Verwendungsgruppe H 1 
der Verwendungsgruppe A und die Verwen­
dungsgruppe H 2 der Verwendungs gruppe B ent­
spricht und daß für Berufsoffiziere der Verwen­
dungsgruppe H 2 die Diens,tklassen 11 bis VIII in 
Betrach t kommen. 

(2) § 29 Abs. 1 und 3 gilt auch für Berufs­
offiziere. 

(3) Ist nach den Ausbildungsvorschriften für 
Dienstposten der Verwendungsgruppe H 2 die 
Zurüddegung' einer Dienstzeit in einer niedri­
geren Verwendungsgruppe vorgeschrieben, so ist 

diese Dienstzeit nach Maßgabe des Abs. 4 bei der 
Oberstellung in die Verwendungsgruppe H 2 so­
weit, bis zum Ausmaß von sechs Jahren für die 
-Y orrückung in höhere Gehaltsstufen anzurech­
nen, als der Beamte die gemeinsamen Erforder­
nisse für die Erlangung von Dienstposten der 
Verwendungsgruppe H 2 schon vor Beginn der 
Ausbildungszeit erfüllt hatte. 

(4) Die Anrechnung nach Abs. 3 findet in der 
Weise statt, daß der Berufsoffizier ab dem Zeit­
punkt der Oberstellung 1n die Verwendungs­
gruppe H 2 in dieser Verwendungsgruppe so be­
handelt wird, als ob er am Beginn der in Abs. 3 
bezeichneten Dienstzeit in die Verwendungs­
gruppe H 2 überstellt worden wäre. 

Diens.tz\dagen. 

§ 76. (1) Berufsoffizieren der Verwendungs­
gruppe H 2 gebührt in den Dienstklassen 11 bis IV 
eine für die Bemessung des Ruhegenusses an­
rechenbare Dienstzulage. Die Dienstzulage wird 
durch die tatsächliche Dienstzeit in der Verwen­
dungsgruppe H 2 bestimmt. Die Bestimmungen 
der §§ 8 bis 11 sind sinngemäß anzuwenden. Die 
Dienstzulage beträgt 

in der Dienstzeit Dienstzulage 

Dienstklasse Jahre 
Schilling 

- 160 
'll 

4 180 
III 

10 200 

IV - 220 

(2) Ist der Gehalt eines Berufsoffiziers der Ver­
wendungsgruppe H 2, der im . Wege der Zeitvor­
rückung den Gehalt der Dienstklasse V erreicht 
hat, in der Gehaltsstufe 4 der Dienstklasse V 
niedriger als die Summe aus dem Gehalt der 
höchsten Gehaltsstufe der Dienstklasse IV 
und der zuletzt 1n der Dienstklasse IV be~ 
zogenen Dienstzulage, so gebührt ihm in dieser 
c;ehaltsstufe eine für die Bemessung des Ruhe­
genusses anrechenbare Ergänzungszulage auf den 
bisherigen Gehalt einschließlich der Dienstzulage. 

(3) Für die Anwendung der Bestimmungen des 
§ 33 Abs. 4 gilt die Dienstzulage als Gehalts­
bestandteil. 

T r u p p end i e n s t z u lag e. 

§ 77. (1) Dem Berufsoffizier gebührt, solange er 
im Truppendienst verwendet wird, eine Truppen­
dienstzulage von 150 S. 

(2) Von der Truppendienstzulage und dem der 
Truppendienstzulage . entsprechenden Teil der 
Sonderzahlung ist der Pensionsbeitrag zu ent­
richten. 
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UNTERABSCHNITT B 

Zeitverpflidltete Soldaten. 

Gehalt. 

§ 78. (1) Der Gehalt des zeitverpflichteten Sol­
daten wird durch die Gehaltsstufe bestimmt und 
beträgt in den Verwendungsgruppen H 4 und H 3 

in der Gehaltsstufe I Schilling 

1 1020 

2 1040 

3 1060 

4 1080 

5 1100 

(2) Den zeitverpflichteten ,Soldaten ist die Zeit 
des ordentlichen Präsenzdienstes für die V or­
rümung anzurechnen. Die Bestimmungen des 
§ 12 sind auf sie nicht anzuwenden. 

Dienstzulagen. 

§ 79. Den zeitverpflichteten Sol~aten der 
Dienststufen 2 bis 7 gebührt eine Dienstzulage. 
Sie beträgt 

in der Verwendungsgruppe 

H4 H3 

in der Dienststufe 

Schilling 

30 I 60 I 90 I '150 I 210 I 270 

Pensionsbeitrag. 

§ 80. Die Bestimmungen des § 22 sind auf die 
zeitverpflichteten Soldaten nicht anzuwenden. 

Abfertigung. 

§ 81. (1) Dem zeitverpflichteten Soldaten, der 
wegen Ablauf der Bestellungsdauer oder infolge 
Kündigung durch den Bund aus dem Dienstver­
hältnis ausscheidet, gebührt eine .f...bfertigung. 

(2) Die Abfertigung beträgt nach einer Dauer 
des Dienstverhältnisses von 
drei Jahren .......... das Zweifache, 
vier Jahren .......... das Zweieinhalbfache, 
fünf Jahren .......... das Dreifache, 
sechs Jahren .......... das Dreieinhalbfache, 
sieben Jahren ........ das Vierfache, 
acht Jahren .......... das Viereinhalbfache, 
neun Jahren .......... das Fünffache 
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des dem zeitverpflichteten Soldaten für den letz­
ten Monat des Dienstverhältnisses gebührenden 
Monatsbezuges. Der Dauer des Dienstverhält­
nisses ist die Zeit des ordentlichen' Präsenzdienstes 
zuzurechnen. 

(3) Die Abfertigung nach Abs. 2 erhöht sich um 
20 v. H., wenn das Dienstverhältnis des zeitver­
pflichteten Soldaten wegen Dienstunfähigkeit ge­
kündigt wird. Sie erhöht sich um 50 v. H., wenn 
das Dienstverhältnis wegen Ablauf der Bestel­
lungsdauer endet. 

S t erb e k 0 s t e n bei t rag. 

§ 82. (1) Stirbt der zeitverpflichtete Soldat, so 
gebührt den gesetzlichen Erben, zu deren Erhal­
tung der Erblasser gesetzlich verpflichtet war, 
ein Sterbekostenbeitrag. Dieser beträgt, wenn das 
Dienstverhältnis noch nicht drei Jahre gedauert 
hat, das Einfache des dem zeitverpflichteten Sol­
daten für den letzten Monat des Dienstverhält­
nisses gebührenden Monatsbezuges, in allen an­
deren Fällen die Hälfte der Abfertigung, die im 
Falle der Kündigung wegen Dienstunfähigkeit 
gebühren würde. 

(2) Sind anspruchsberechtigte gesetzliche Erben 
nicht vorhanden, so kann der Sterbekostenbeitrag 
ganz oder zum Teile den Personen gewährt wer­
den, die erwiesenermaßen die Begräbniskosten 
aus eigenen Mitteln bestritten oder den Verstor­
benen in seiner letzten Krankheit vor dem Tode 
gepflegt haben. 

ABSCHNITT X. 

übergangs- und Schlußbestimmungen. 

§ 83. (1) Der Beamte, der sich im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes im Dienst-­
stand befindet, erhält mit diesem Zeitpunkt die 
bezugsrechtliche Stellung, die sich auf Grund 
seiner nach dem Gehaltsüberleitungsgesetz er­
langten bezugsrechtlichen Stellung und der einen 
Bestandteil dieses Bundesgesetzes bildenden über­
leitungstabelle (Anlage) ergibt. Ist zwischen dem 
Inkrafttreten und der Kundmachung dieses Bun­
desgesetzes eine Änderung der bezugsrechtlichen 
Stellung auf Grund der Bestimmungen des Ge­
haltsüberleitungsgesetzes eingetreten, so erhält 
der Beamte mit dem Zeitpunkt der Änderung 
die bezugsrechtliche Stellung, die sich aus der 
überleitungstabelle ergibt. 

(2) Ergibt sich bei sinngemäßer Anwendung der 
Bestimmungen' des § 32, des § 33 Abs. 5, der 
§§ 35, 36 und 37, des § 42 Abs. 3, der §§ 44 
und 46, des § 48 Ahs. 5 und der §§ 53, 62, 63 
und 64 eine günstigere hezugsrechtliche Stellung 
als bei bloßer Anwendung der Bestimmungen 
der Anlage, so ist der Beamte in die danach 
in Betracht kommende bezugsrechtliche Stellung 
überzuleiten. 

759 der Beilagen VII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 27 von 47

www.parlament.gv.at



28 

(3) Das zuständige Bundesministerium kann im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt für 
Beamte der Verwendungsgruppen E, D und C im 
Zusammenhang mit der überleitung unter sinn­
gemäßer Anwendung der Bestimmungen des § 33 
Abs. 3 einen für die Vorrückung und Zeitvor­
rückung maßgebenden Tag festsetzen. Solche 
Verfügungen sind nur bis 31. Dezember 1957 zu­
lässig. 

(4) Das zuständige Bundesministerium kann im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt und 
dem Bundesministerium für Finanzen einem 
Beamten, der unter die Bestimmungen der Ab­
schnitte H, VIII und IX fällt, in der Zeit bis zum 
1. Juli 1957 zum Ausgleich von Härten, die sich 
aus der überleitung ergeben, mit Wirksamkeit 
frühestens ab 1. Feber 1956 eine für die Bemes­
sung des Ruhegenusses anrechenbare Personal­
zulage im Höchstausmaß von zwei Vorrückungs­
beträgen gewähren. Diese Personalzulage ist nach 
Maßgabe des Erreichens eines höheren Gehaltes 
zufolge Beförderung einzuziehen. 

(5) Personalzulagen, die vor dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes im Ausmaß von Vorrük­
kungsbeträgen zuerkannt wurden, entfallen mit 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes. üb und 
in welchem Ausmaß solche Personalzulagen ab 
1. Feber 1956 zuerkannt werden können, richtet 
sich nach den Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes. 

(6) Ergibt sich bei der überleitung eines 
Leiters einer mittleren Lehranstalt, der einer 
der V erwendungsgruppe~ L· 2 angehört, auf 
Grund des § 57 eine Dienstzulage, die niedriger 
ist als die ihm am 31. Jänner 1956 zugekom­
mene Gehaltserhöhung im Sinne des § 40 Abs. 7 
des Gehaltsüberleitungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/ 

.1947, so gebührt ihm eine für die Bemessung des 
Ruhegenusses anrechenbare \Ergänzungszulage in 
der Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der 
ihm jeweils gemäß § 57 gebührenden Dienst­
zulage und der ihm am 31. Jänner 1956 zugekom­
menen Gehaltserhöhung. 

§ 84. Die Kinderzulage nach § 4 Abs. 3 kann in 
berücksichtigungswürdigen Fällen auch über das 
vollendete 24. Lebensjahr des Kindes hinaus für 
einen angemessenen Zeitraum gewährt werden, 
wenn das Kind die Selbsterhaltungsfähigkeit des­
halb noch nicht erlangt hat, weil es ein Studium 
oder eine erweiterte fachliche Ausbildung wegen 
Kriegsdienstes, Maßregelung, geänderter Verhält­
nisse oder sonstiger nicht überwindbarer Hinder­
nisse nicht rechtzeitig beginnen oder vollenden 
konnte. 

§ 85. Zulagen, auf die ein Beamter am 13. März 
1938 auf Grund des § 14 des Gehaltsgeseties 
1927, BGBl. Nr. 105/1928, Anspruch hatte, ge­
bühren ihm neben dem Monatsbezug in gleicher 
Höhe mit der Maßgabe weiter, daß die Schilling-

----------------------------------

beträge als Schillingbeträge im Sinne des Schil-
linggesetzes, StGBl. 231/1945, zu gelten haben. 
Die Bestimmungen der §§ 6, 7, 13, 14, 21; 22, 23 
und 27 sind sinngemäß, anzuwenden. 

§ 86. (1) Die Zeit, die ein Beamter in den Jahren 
1938 bis 1945 wegen seiner politischen Gesinnung 
oder wegen tatsächlicher oder angeblicher Betäti,. 
gung gegen die na tionalsozialistische Gewalt-
herrschaft oder in den Jahren 1933 bis 1938 
wegen Betätigung für eine aufgelöste Partei, aus-
genommen die NSDAP und den Heimatschutz 
(Richtung Kammerhofer), in gerichtlicher oder 
polizeilicher Haft zugebracht hat, ist, wenn die 
Zeit nach den geltenden Vorschriften für die Vor-
rückunganrechenbar ist und wenn die Haft nicht 
auf Handlungen zurückgeht, die dem Betroffe-
nen der Begünstigung unwürdig erscheinen las-
sen, in doppeltem Ausmaß anzurechnen. 

(2) Ein Beamter, der dem in Abs. 1 umschrie-
benen Personenkreis angehört, kann durch Vor-
rückung die nachstehenden weiteren Gehalts-
stufen erreichen: 

a) Beamte der Allgemeinen Verwaltung, Wache-
beamte und Berufs'offiziere. 

in der 
die Gehaltsscufe Dienstklasse III 

Die in der Ver- In der 
Gehalts- wendungsgruppe Dienst-

I I stufe klasse 10 9 7 
E I 0 

Schilling Schilling 

8 1940 2440 IV 3720 - -
V 4700 - -

9 1980 25QO 
VI 6000 - -

VII 8600 - -
VIII - 11.600 -

IX - - 14.000 

b) Beamte in handwerklicher Verwendung. 

Die in der Dienstklasse m 
Ge-

l I P 21 P 31 P 41' p 51 P 61 P 71p 8 halts- P 
stufe 

Schilling 

8 2500 2440 2380 2020 1980 1940 1900 1640 

9 2560 2500 2440 2060 2020 1980 1940 1670 

c) Richter und staatsanwaltschaftliche Beamte. 

Die I in der Standesgr. 1 in den Standesgruppen 
Gehalts- Die I 3 bis 8 

stufe Schilling Gehalts-
2 

stufe in der letzten Diensnu!. St. 

17 5300 
Schilling 

18 5450 17 . 5550 5750 
--
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d) Hochschullehrer 

Die ständige 
Ge- Hochschul-

halts- Assistenten 

Die a: o. 

Ge- Hochschul-
halts- Professoren 

Die o. 
Ge- Hochschul-
halts- Professoren 

stufe 
Schilling 

stufe ----
Schilling 

stufe 
Schilling 

13 6600 12 8000 11 11.600 
-

e) Lehrer. 

Die in der Verwendungsgruppe 
Ge-

L 3 I I L 2 H S I I halts- L2V L2B L 1 
stufe 

Schilling 

18 2850 4360 5080 5180 6825 

19 2990 4520 5260 5360 7225 

f) Beamte des Schulaufsichtsdienstes. 

in der Verwendungsgruppe 
Die 

I I I Gehalts- S 4 S 3 S 2 S 1 
stufe 

Schilling 

10 4360 6950 7200 9100 

Diese weiteren Gehaltsstufen sind bei der Beur-
-teilung des Anspruches auf eme Dienstalters-
zulage außer Betracht zu lassen. 

§ 87. Erg~nzungszulagen, die nach § 68 des Ge-
haltsüberleithngsgesetzes gewährt wurden, sind 
nach Maßgabe des' Erreichens emes höheren 
Monatsbezuges zufolge der überleitung gemäß 
§ 83 sowie durch Vorrückung, Zeitvorrückung, 
Anfall einer Dienstalterszulage, Beförderung oder 
überstellung nach diesem Bundesgesetz emzu-
ziehen. 

§ 88. (1) Sofern es zur Anpassung der Monats-
bezüge an geänderte Lebenshaltungskosten not-
wendig ist, können durch Verordnung der Bun-
desregierung im Einvernehmen mit dem Haupt-
ausschuß des Nationalrates Teuerungszulagen 
gewährt werden. Diese Teuerungszulagen sind 
in Hundertsätzen festzusetzen. Sie können für die 
einzelnen Teile des Monatsbezuges (§ 3 Abs. 2) 
auch verschieden hoch festgesetzt werden. 

(2) Die Teuerungszulagen teilen das rechtliche 
Schicksal des Teiles des Monatsbezuges, zu dem 
sie gewährt werd'en. 

§ 89. Auf Personen, die in einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis zu Fonds, Stiftungen 
oder Anstalten stehen, die von Organen des 
Bundes oder von Personen (Personengemein-
schaften) verwaltet werden, die hiezu von Or-

29 

ganen des Bundes bestellt sind, sind die Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes dem Sinne nach 
soweit anzuwenden, als nicht etwas anderes be­
stimmt ist. 

§ 90. Dieses Bundesgesetz tritt - unbeschadet 
der Vorschrift des § 91 - am 1. Feber 1956 in 
Kraft. 

I § 91. (1) Die in diesem Bundesgesetz vorge­
sehenen Monatsbezüge gebühren den Beamten 
ab 1. Feber 1956 in folgendem Ausmaß: 

a) Die Haushaltszulagd' nach § 4 Abs. 8 lit. a 
im vollen Ausmaß; 

b) die übrigen Familienzulagen im Ausmaß 
von 90v. H.; 

c) die Exekutivdienstzulage, die Wachdienst­
zulage und die Truppendienstzulage im, 
vollen Ausmaß; 

d) alle übrigen Teile des Monatsbezuges (§ 3 
Abs. 2) im Ausmaß von 85 v. H.; beträgt 
die Erhöhung des bisherigen Monatsbezuges 
des Beamten, die sich auf diese Weise in 
Verbindung mit der Anwendung der Be­
stimmungen des § 83 Abs.l bis 4 ergibt, 
nicht mindestens 70 S, so gebührt dem Be­
amten eine Erhöhung des bisherigen Mo­
natsbezuges um 70 S, höchstens jedoch 
eine Erhöhung auf 100 v. H. der Summe 
der in diesem Bundesgesetz für diese Teile 
des Monatsbezuges vorgesehenen Ansätze. 

(2) Ist der Monatsbezug, der sich nach Abs. 1 
ergibt, niedriger als der bisherige Monatsbezug, 
so gebührt dem Beamten eine nach Maßgabe des 
Erreichens eines höheren Monatsbezuges, insbe­
sondere zufolge Vorrückung, Zeitvorrückung, 
Anfall einer Dienstalterszulage, Beförderung oder 
überstellung nach diesem Bundesgesetz einzu­
ziehende Ergänzungszulage auf den bisherigen 
Monatsb.ezug. 

(3) Die Monatsbezüge sind stufenweise auf das 
volle in diesem Bundesgesetz vorgesehene A~s­
maß zu erhöhen. Das Nähere hat die Bundes­
regierung im Einvernehmen mit dem Hauptaus­
schuß des Nationalrates durch Verordnung zu 
bestimmen. 

§ 92. (1) Die Bestimmungen der auf Grund des 
Gehaltsüberleitungsgesetzes erlassenen Verord­
nungen besoldungsrechtlichen Inhaltes bleiben, 
soweit sie nicht mit den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes im Widerspruch stehen, als Bun­
desgesetz in Geltung. Sie treten in dem Zeit­
punkt außer Kraft, in dem entsprechende,. auf 
Grund dieses Bundesgesetzes im Verordnungs.,. 
weg erlassene Regelungen Geltung erlangen. 

(2) Soweit dieses Bundesgesetz Begriffe des Ge­
haltsüberleitungsgesetzes durch neue Begriffe er­
setzt, sind bei Anwendung der gemäß Abs. 1 auf-
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recht bleibenden Bestimmungen die neuen 
Begriffe Zu verwenden. 

(3) Die auf Grund dieses Bundesgesetzes zu er­
lassenden Verordnungen können mit Wirksam­
keit vom Tage des Inkrafttretens dieses Bundes­
gesetzes erlassen werden. 

--------------- --------------------------------

(2) Soweit andere Rechtsvorschriften auf die 
im Abs. 1 angeführten Bestimmungen Bezug 
nehmen, treten für die Zeit nach dem 31. Jänner 
1956 an ihre Stelle die entsprechenden. Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes. . 

(3) Die Bestimmungen des § 7 des Beamten­
überleitungsgesetzes, StGBl. Nr. 134/1945, und 

§ 93. (1) Die nachstehend angeführten Bestim- des § 49 des Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 18111955, 
mungen sind auf Bezugsansprüche, die nach dem bleiben unberührt. 
31. Jänner 1956 liegende Zeiträume betreffen, 
nicht mehr anzuwenden: § 94. Die Bestimmungen des Art. 30 Abs. 3 

1. § 8 des Hochschulassistentengesetzes 1948, des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
BGBl. Nr. 3211949; 0 von 1929, BGBl. Nr. 1/1930, und des § 20 Abs. 4 

2. das Bundesgesetz vom 30. März 1949, BGBI. des übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920 in 
Nr. 94, betreffend die Abfertigung von Bundes- der Fassung des BGBl. Nr. 368 vom Jahre 1925 

bleiben unberührt. beamten, die ohne Ruhegenuß aus dem Dienst-
stand ausscheiden; § 95. Sofern in diesem Bundesgesetz nichts· 

3. § 29 Abs, 4 'der Dienstpragmatik, RGBl. anderes bestimmt ist, ist mit seiner Vollziehung 
Nr. 15/1914, und § 33 Abs. 4 und 5 der Lehrer- jedes Bundesministerium, und zwar insoweit be-
dienstpragmatik, RGB1. Nr. 319/1917. traut, als es oberste Dienstbehörde ist. 
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Anlage 

Überleitungstabellen .. 

Teil 1. 

Beamte der Allgemeinen Verwaltung. 

Unter "Grundbezug" ist lediglich der Gehalt zuzüglich einer Persona1zulage nach, § 68 b des Gehaltsüber­
leitungsgesetzes zu verstehen. 

'Verwendungsgruppe E. 

Gehaltsüberleitungsgesetz I Gehaltsgesetz 1956 0 

Alter 

I I 
Neuer 

Dienst- Bezugsrechtliche Stellung Dien.t-
posten posten 

Dien.t-

I 
Grundbezug (Schilling) I Dienst-

I 
Gehaltsstufe I 

Dienst-
posten- klasse klas.e 
gruppe 

VI 180 I 1 I 

188 2 

196 3 

204 4 

212 5 

220 II 1 11 

228 2 

236 3 

244 4 

252 5 

260 6 

268 III 1 III 
276 2 

288 3 

300 4 

312 5 

324 6 

336 1. u. 2. Jahr 7 1. u. 2. Jahr 

336 3. u. 4. Jahr 7 3. u. 4. Jahr 

336 ab dem 5. Jalu 7 + Dienstalterszulage 
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Verwendungsgruppe D. 

Gehaltsüberleitungsgesetz I Gehaltsgesetz 1956 

Alter 

I I 
Neuer 

Dienst- (, Bezugsrechtliche Stellung Dienst-
posten posten 

Dienst-

I 
Grundbezug (Schilling) I Dienst- I Gehal~sstufe I 

Dienst-
posten- klasse I klasse 
gruppe 

VI 204 I I 2 I 

216 I 3 

228 
I 

4 

240 I 5 . I 
I 

I 252 II I 1 

264 

I 
2 11 

276 3 

288 
I 

I 
4 , 

300 5 I 
312 

I 
6 

324 111 1 In 
336 2 

352 3 

368 4 

384 5 
400 . 6 

416 7 1. u. 2. Jahr 

432 1. u. 2. Jahr 7 3. u. 4. Jahr 

432 ab dem 3. Jahr 7 + Dienstalterszulage 

V 412 IV 2 IV 
436 3 

460 4 

490 5 

520 6 

550 7 I 580 8 

610 9 1. u. 2. Jahr 

640 9 3. u. 4. Jahr 

670 9 + Dienstalterszulage 

I 
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Verwendungsgruppe C. 

Gehaltsüberleitungsgesetz I . Gehaltsgesetz 1956 

Alter 

I I 
Neuer 

Dienst- Bezugsrechtliche Stellung Dienst-
posten posten 

Dienst-

I Grundbezug (Schilling) I Dienst-

I I 
Dienst-posten- klasse Gehaltsstufe klasse gruppe 

VI 228 I 3 I 

240 :4 
252 5 

264 II 1 II 

276 2 

292 3 

308 4 

324 5 

340 6 

, 

356 III 1 III 

372 2 

392 3 

412 4 

432 oder 436 5 
, 

452 oder 460 IV 2 

472 oder 490 3 

492 oder 520 1. u. 2. Jahr 4 

512 oder 520 
1. u. 2. Jahr 3. u. 4. Jahr 5 

512 oder 520 
3. u. 4. Jahr 5. u. 6. Jahr 6 

512 oder 520 
5. u. 6. Jahr 7. u. 8. Jahr 7 

512 oder 520 
7. u. 8. Jahr 9. u. 10. Jahr 8 

512 oder 520 
9. u. 10. Jahr 11. u. 12. Jahr 9 1. u. 2. Jahr 

512 oder 520 
11. u. 12. Jahr 13. u. 14. Jahr 9 3. u. 4. Jahr 

512 oder 520 
ab dem 13. Jahr ab dem 15. Jahr 9 + Dienstalterszulage 

, , 

, 
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Verwendungsgruppe C., -
Gehaltsiiberieitungsgesetz I Gehaltsgesetz 1956 

Alter 

I 
Bezugsrechtliche Stellung I 

Neuer 
Dienst- Dienst-
posten posten 

Dienst-

I 
Grundbezug (Schilling) I Dienst-

I 
Gehaltsstufe 

I 
Dienst-

posten- klasse klasse 
gruppe 

V 412 IV 3 IV 

436 4 , 
460 5 

490 6 

520 7 

550 8 

580 9 

610 9 + Dienstalterszulage nach 
§ 29 Abs. 2 erster Ha1bsatz 

640 9} +Dienstalterszulage nach 

670 
9 § 29 Abs. 2 zweiter Halb-

satz 

IV 580 V 3 V 

610 4 

640 5 

670 6 

700 7 

730 8 

760 9 

790 9 + Dienstalterszulage nach 
§ 29 Abs. 2 erster Halbsatz 

820 9} + Dienstalterszulage nach 

870 
9 § 29 Abs. 2 zweiter Halb-

satz 
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Verwendungsgruppe B. 

Gehaltsüberleitungsgesetz I Gehaltsgesetz 1956 

Alter 

I 
Bezugsrechtliche Stellung 

I 
Neuer 

Dienst- Dienst-
posten posten 

Dienst-

I 
Grundbezug (Schilling) I Dienst-

I Gehaltsstufe 
I 

Dienst-
posten- klasse klasse 
gruppe 

VI 256 11 1 11 

272 2 

288 3 

304 4 

320 III 1 III 

336 2 

352 3 

368 4 

384 5 

400 IV 3 

424 4 

448 5 

472 6 

496 7 

520 8 

544 9 

568 V 4 

592 1. u. 2. Jahr 5 

592 3. u. 4. Jahr 6 

592 5. u. 6. Jahr 0 7 

592 7. u. 8. Jahr 8 

592 9. u. 10. Jahr 9 1. u. 2. Jahr 

592 11. u. 12. Jahr 9 3. u. 4. Jahr 

592 ab dem 13. Jahr 9 + Dienstalterszulage 

V 436 IV 3 IV 
(niederer 460 4 
Amtstitel) 

490 5 

520 6 

550 7 

580 8 

610 9 

640 V 4 

670 *) 5 , 

700 1. u. 2. Jahr. 6 

700 3. u. 4. Jahr 7 

700 5. u. 6. Jahr 8 

700 7. u. 8. Jahr 9 1. u. 2. Jahr 

700 9. u. 10. Jahr 9 3. u. 4. Jahr 

700 ab dem 11. Jahr 9 + Dienstalterszulage 

* ) Die mit diesem Grundbezug verbrachte, zwei Jahre übersteigende Zeit ist bei der Überleitung für die Vorrückung 
in Anschlag zu bringen. 
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Verwendungsgruppe B. 

Gehaltsüberleitungsgesetz I Gehaltsgesetz 1956 

Alter 

I I 
Neuer 

Dienst- Bezugsrechtliche Stellung Dienst-
posten posten 

Dienst-

I 
Grundbezug (Schilling) I Dienst- Gehaltsstufe 

I 
Dienst~ posten- klasse klasse gruppe 

V 436 IV 4 V 
(höherer 436 4 
Amtstitel) 460. 5 

460 5 
490 6 
490 6 '-

520 7 
520 V 2 
550 2 
550 3 
580 3 
580 4 
610 4 
610 .5 
640 1. Jahr 5 
640 2. Jahr 6 
640 3. Jahr 6 
640 4. Jahr 7 
670 7 
670*) 8 
700 1. Jahr 8 
700 2. Jahr 9 1. Jahr 
700 3. Jahr 9 2. Jahr 
700 4. Jahr 9 3. Jahr 
700 5. Jahr 9 4. Jahr 
700 ab dem 6. Jahr 9 + Dienstalterszulage 

. 

, *) Die mit diesem Grundbezug verbrachte, zwei Jahre übersteigende Zeit ist bei der Oberleitung für die Vorrückung 
in Anschlag zu bringen. 
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Verwendung sgruppeB. 

Gehaltsüberleituqgsgesetz I Gehaltsgesetz 1956 

Alter 

1 1 

Neuer 
Dienst- Bezugsrechtliche Stellung Dienst-
posten posten 

Dienst-

I Grundbezug (Schilling) I Dienst-

1 

Gehaltsstufe I' Dienst-posten- klasse klasse gruppe 

IV 580 V 4 VI 
580 4 

610 5 
610 5 

640 6 
640 VI 1 
670 1 
670 2 
700 2 
700 3 
730 3 
730 4 
760 4 
760 5 
790 5 
790 6 
820 6 
820 7 
870 7 
870 *) 8 
920 1. Jahr 8 , 
920 2. Jahr 9 1. Jahr 
920 3. Jahr 9 2. Jahr 
920 4. Jahr 9 3. Jahr 
920 5. Jahr 9 4. Jahr 
920 ab dem 6. Jahr 9 + Dienstalterszulage 

, 

*) Die mit diesem Grundbezug verbrachte, zwei Jahre überSteigende Zeit ist bei der Überleitung für die VorrUckung. 
in Anschlag zu bringen. . 
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Verwendungsgruppe B. 

Gehaltsüberleitungsgesetz I Gehaltsgesetz 1956 

Alter 

I I 
Neuer 

Dienst- Bezugsrechtliche Stellung Dienst-
posten posten 

Dienst-

I 
Grundbezug (Schilling) I Dienst-

I 
Gehaltsstufe I 

Die;'st-
posten- klasse klasse 
gruppe 

III 760 VI 4 VII 
760 4 

790 5 
790 5 

820 6 
820 VII 1 

870 1 
870 2 

920 2 
920 3 

970 3 
970 4 

1020 4 
1020 5 -
1070 5 
1070 6 

1120 6 
1120 7 

1210 7 
1210*) 8 

1300 1. Jahr 8 
1300 2. Jahr 9 1. Jahr 

1300 3. Jahr 9 2. Jahr 
1300 4. Jahr 9 3. Jahr 

1300 5. Jahr 9 4. Jahr 
1300 ab dem 6. Jahr 9 + Dienstalterszulage 

*) Die mit diesem Grundbezug verbrachte, zwei Jahre übersteigende Zeit ist bei der Überleitung für die Vorrückung 
. in Anschlag zu bringen. 
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Verwendungsgruppe A. 

Gehaltsüberleitungsgesetz I Gehaltsgesetz 1956 

Alter 

I Bezugsrechtliche Stellung I 
Neuer 

Dienst- Dienst-
. posten posten 

Dienst-

I Grundbezug . (Schilling) I Dienst-

I 
Gehaltsstufe I 

Dienst-
posten- klasse klasse gruppe 

VI 340 III 1 III 

364 2 

388 3 

412 IV 4 IV 

436 5 

460 6 

484 7 

508 8 

532 9 

556 V 4 

586 5 

616 6 

646 7 

676 8 I 

706 9 

736 VI 4 

766 1. u. 2. Jahr 5 

766 3. u. 4. Jahr 6 

766 5. u. 6. Jahr 7 

766 7. u. 8. Jahr 8 

766 9. u. 10. Jahr 9 1. u. 2. Jahr 

766 ab dem 11. Jahr 9 ab dem 3. Jahr 

V 460 IV 4 IV 

490 5 

520 6 

550 7 

580 8 

610 9 

640 V 4 

670*) 5 

700*) 6 

730 1. u. 2. Jahr 7 

730 3. u. 4. Jahr 8 

730 5. u. 6. Jahr 9 

730 7. u. 8. Jahr VI 4 

730 9. u. 10. Jahr 5 

730 11. u. 12. Jahr 6 

730 13. u. 14. Jahr 7 

730 ab dem 15. Jahr 8 

*) Die mit diesem Grundbezug verbrachte. zwei Jahre übersteigende Zeit ist bei der Oberleitung für die Vorrückung 
in Anschlag zu bringen. 
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Verwendungsgruppe A. 

Gehaltsüberleitungsgesetz I Gehaltsgesetz 1956 

Alter 

1 1 

Neuer 
Dienst- Bezugsrechtliche Stellung Dienst-
posten posten 

Dienst-

1 

Grundbezug (Schilling) I Dienst-

"I 
ßehaltsstufe 

1 

Dienst-
posten .. klasse klasse 
gruppe 

IV 580 V 3 V 
(nie- 610 4 derer 
Amts- 640 5 
titel) 670 6 

700 7 

730 8 

760 9 

790 VI ' 4 

820 5 

870*) 6 

920*) 7 

970 1. u. 2. Jahr 8 

970 3. u. 4. Jahr 9 1. u. 2. Jahr 

970 5. u. 6. Jahr 9 3. u. 4. Jahr 

970 ab dem 7. Jahr 9 + Dienstalterszulage 

1 

IV 580 V 4 VI 
(höherer 580 4 
Amts-

610 5 titel) 
610 5 

640 6 
640 6 

670 7 
670 VI 2 

700 2 
700 3 

730 3 
730 4 

760 4 
760 5 

790 5 
790 6 

820 1. Jahr 6 
820 2. Jahr 7 

820 3. Jahr 7 
820 4. Jahr 8 

870 8 
870*) 9 1. Jahr 

920 1. Jahr 9 2. Jahr 
920 2. Jahr 9 3. Jahr 

920 3. Jahr 9 4. Jahr 
920 ab dem 4. Jahr 9 + Dienstalterszulage 

*) Die mit diesem" Grundbezug verbrachte, zwei Jahre übersteigende Zeit ist bei der Überleitung für die Vorrückung 
in Anschlag zu bringen. 

11 

11 

" 1 

1 

" \I 

11 

1 

1 

11 

iI 
.• I

r 

1
' II! 
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Verwendungsgruppe A. 

Gehaltsüberleitungsgesetz I Gehaltsgesetz 1956 

Alter 

I I 
Neuer 

Dienst- Bezugsrechtliche Stellung Dienst-
posten posten 

Dienst-

I 
Grundbezug (Schilling) I Dien.t-

I 
Gehaltsstufe 

I 
Dienst· posten- klasse !<lasse gruppe 

III 760 VI 
. 

4 VII 
760 4 

-
790 5 
790 5 
820 6 
820 VII 1 

870 1 
870 2 
920 2 
920 3 

970 3 
970 4 

1020 4 
1020 5 
1070 5 
1070 6 

1120 Q 
1120 7 

1210 7 
1210*) ~ 
1300 1. Jahr- 8 
1300 2. Jahr 9 1. Jahr 

1300 3. Jahr 9 2. Jahr 
1300 4. Jahr 9 3. Jahr 
1300 5. Jahr 9 4. Jahr 
1300 ab dem 6. Jahr 9 + Dienstalterszulage 

II 1020 VII 4 VIII 
1020 4 

1070 5 
1070 5 
1120 6 
1120 VIII 1 
1210 1 
1210 2 

1300 2 
1300 3 

1390 3 
1390 4 

1480 4 
1480 5 

1570 5 
1570 6 

, 1660 6 
1660 7 
1780 7 
1780*) 8 1. Jahr 

1900 1. Jahr 8 2. Jahr 
1900 2. Jahr 8 3. Jahr 
1900 3.}ahr 8 4. Jahr 
1900 ab dem 4. Jahr 8 + Dienstalterszulage 

*) Die mit diesem Grundbezug verbrachte, zwei Jahre übersteigende Zeit ist bei der Überleitung für die Vorrückung 
in Anseht zu brin en. - -ag g 
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Verwendungsgruppe A. 

Gehaltsüberleitungsgesetz I Gehaltsgesetz 1956 

Alter 

I 
Bezugsrechtliche Stellung 

I 
Neuer 

Dienst- Dienst-
posten posten 

Dienst-

I 
Grundbezug (Schilling) I Dienst-

I 
Gehaltsstufe 

I 
Dienst-posten .. klasse klasse gruppe 

I 1480 VIII 5 IX 

1570 6 

1660 0 IX 1 

1780 2 

1900 3 

2020 4 

. 2140 5 

·2260*) 6 1. u. 2. Jahr 

2380 1. u. 2. Jahr 6 3. u. 4. Jahr 

2380 ab dem 3. Jahr ·6 + Dienstalterszulage 

. 
• -

-

. 

/' 

*) Die mit diesem Grundbezug verbrachte, zwei Jahre übersteigende Zeit ist bei- der überleitung für die Vorrückung 
in Anschlag zu bringen. . 
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Teil 2. 
Beamte im richterlichen Vorbereitungsdienst, Richter und staatsanwaltschaftliche Beamte. 

A. Gehalt. 

1. Der Gehalt der Beamten im richterlichen Vorbereitungsdienst richtet sich nach § 41. 
2. Richter und staatsanwaltschaftliehe Beamte: 

Gehaltsüberleitungsgesetz Gehaltsgesetz 1956 
Gehaltsstufe Gehaltsstufe 

1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 
6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

11 11 

12 12 

13 13 

14 14 

15 1. u. 2. Jahr 15 

15 3.u.4.Jahr 16 1. u. 2. Jahr 

15 5. u. 6. Jahr 16 3. u. 4. Jahr 

15 ab dem 7. Jahr 16 + Dienstalterszulage 

B. Dienstzulagen. 

Gehaltsüberleitungsgesetz 

I 
Gehaltsgesetz 1956 

Standesgruppe I Dienstzulagenstufe Standesgruppe I Dienstzulagenstufe 

2 1 2 1 

2 2 

3 3 1. bis 4. Jahr 

4 3 ab dem 5. Jahr 

3 1 3 1 

" 2 2 

3 3 

4 1. bis 4. Jahr 4 

4 ab dem 5. Jahr 5 

4 I 1 4 1 

2 2 . 
3 3 

4 4 

5 1 5 1 

2 2 
" 

3 3 

6 - 6 -
7 - " 7 -
8 - 8 -
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Teil 3. 
Hochschullehrer. 

nichtständige Hochschulassistenten ständige Hochschulassistenten 

Gehaltsüberleitungs-

I 
Gehaltsgesetz 1956 Gehaltsüberleitungs-

I 
Gehaltsgesetz 1956 gesetz gesetz 

Gehaltsstufe . 
1 1 7 1 

2 2 8 2 

3 3 9 3 

4 4 10 4 

5 5 11 5 

6 6 12 6 

7 7 13 7 

8 8 14 8 

9 9 15 9 

10 10 16 10 

17 11 

18 12 

1. und 2. Jahr 1. und 2. Jahr 

18 12 

3. und 4. Jahr 3. und 4. Jahr 

18 12 

ab dem 5. Jahr 
I 

+ Dienstalterszulage 

außerordentliche Professoren ordentliche Professoren 

Gehaltsüberleitungs-

I 
Gehaltsgesetz 1956 Gehaltsüberleitungs-

I 
Gehaltsgesetz 1956 gesetz gesetz 

Gehaltsstufe 

1 

I 
1 1 I 1 

2 2 2 2 

3 I 
3 3 3 I 

I 4 4 4 4 

5 5 5 5 

6 6 6 6 

7 7 7 7 

8 8 8 8 . 
9 9 9 9 

10 10 1O 10 

1. und 2. Jahr 

11 11 
, 

11 10 

1. und 2. Jahr 3. und 4. Jahr 

12 11 12 10 

1. und 2. Jahr 3. und 4. Jahr + Dienstalterszulage 

12 11 
" 

13 10 

ab dem 3. Jahr } . + Dienstalterszulage + Dienstalterszulage 
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Teil 4. 

Lehrer. 
Es werden übergeleitet: 

1. Lehrer der Verwendungsgruppe LI in die Verwendungsgruppe L 1. 
2. Lehrer der Verwendungsgruppe L 2 

a) mit der Gehaltserhöhung für geprüfte hauptamtliche Lehrer an Fortbildungsschulen (§ 40 Abs. 5 
zweiter Satz erster Satzteil des Gehaltsüberleitungsgesetzes) in die Verwendungsgruppe L 2 B; 

b) mit. der Gehaltserhöhung für Lehrer mit der Lehrbefähigung für Hauptschulen und gleichzuwertende 
Lehrer an sonstigen Lehr-und Erziehungsanstalten, sofern sie entsprechend ihrer Lehrbefähigung 
verwendet und demgemäß zum Hauptschullehrer ernannt waren (§ 40 Abs. 5 erster Satz des Gehalts­
überleitungs gesetzes) in die Verwendungsgruppe L 2 HS; 

c) soweit sie nicht unter lit. a oder b fallen, in die Verwendungsgruppe L 2 V. 
3. Lehrer der Verwendungsgruppe L 3 in die Verwendungsgruppe L 3. 
Der Anspruch auf Dienstzul~gen richtet sich nach den Bestimmungen der §§ 57 bis 60. 

Gehalts­
überleitungs­

gesetz 

LI 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
1. und 2. Jahr 

20 
3. und 4. Jahr 

20 
5. und 6. Jahr 

20 
ab dem 7. Jahr 

Gehalts­
gesetz 1956 

LI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
1. und 2. Jahr 

17 
3. und 4. Jahr 

17 
+ Dienst­

alterszulage 

Gehalts­
überleitungs­

gesetz 

Gehalts­
gesetz 1956 

Verwendungsgruppe 

L2 
L2V 

L2HS 
L2B 

Gehaltsstufe 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
1. und 2. Jahr 

17 
3. und 4. Jahr 

17 
5. und 6. Jahr 

17 
ab dem 7. Jahr 

1 

2 

3 

- 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 0 

15 

16 

17 
1. und 2. Jahr 

17 
3. und 4. Jahr 

17 
+ Dienst­

alterszulage 

Gehalts­
überleitungs­

gesetz 

L3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
1. und. 2. Jahr 

18 
ab dem 3. Jahr 

Gehalts­
gesetz 1956 

L3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

.. 

1. und 2. Jahr 

17 
3. und 4. Jahr 

17 
+ Dienst­

alterszulage 
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Teil 5. 
Beamte des Schulaufsichtsdienstes. 

Beamte des Schulaufsichtsdienstes sind so überzuleiten, als ob im Zeitpunkt ihrer Ernennung zum Beamten 
des Schulaufsichtsdienstes die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auf sie anzuwenden gewesen wären. Der 
Anspruch auf eine Dienstzulage richtet sich nach § 67. 

Teil 6. 
Wachebeamte. 

A. Gehalt. 
Die Überleitung aus dem "Grundbezug" nach dem Gehaltsüberleitungsgesetz richtet sich nach Teil 1. 

Für die Überleitung der Wachebeamten der Dienstpostengruppe 11 ist die entsprechende Überleitungstabelle für 
die Beamten der Verwendungsgruppe A sinngemäß anzuwenden. 

B. Dienstzulagen. 
(1) Der Anspruch auf die Dienstzulage richtet sich nach § 73, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt 

wird. 
(2) Wachebeamten, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes den Amtstitel "Gendarmerie­

patrouillenleiter" , "Polizeioberwachmann ", "Kriminalbeamter", "Justizoberwachmann" oder "Zollwachober­
revisor" führen, gebührt jedenfalls die Dienstzulage wie Wachebeamten der Verwendungsgruppe W 3 mit einer 
tatsächlichen Dienstzeit von zehn Jahren (§ 73 Abs. 1). 

(3) Wachebeamten, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes den Amtstitel "Gendarmerie­
rayonsinspektor" , "Polizeirayonsinspektor' " "Kriminalrayonsinspektor" , "J ustizwachkontrollor" oder "Zoll­
wachkontrollor" führen, gebührt jedenfalls die Dienstzulage wie Wachebeamten der Verwendungsgruppe W 3 
mit einer tatsächlichen Dienstzeit von sechzehn Jahren (§ 73 Abs. J). 

(4) Wachebeamten der Verwendungsgruppe VI 1, die die gehobene Fachausbildung bis 31. Dezember 1954 
erfolgreich abgeschlossen haben, gebührt jedenfalls die Dienstzulage wie Wachebeamten der Verwendungs­
gruppe WJ mit einer tatsächlichen Dienstzeit von zwei Jahren (§ 73 Abs. 1). 

Teil 7. 
Berufsoffiziere. 

A. Gehalt. 
Die Überleitung aus dem "Grundbezug" nach dem Gehaltsüberleitungsgesetz richtet sich nach Teil 1. 

B. Dienstzulagen. 
Der Anspruch auf die Dienstzulage' richtet sich nach § 76 Abs. 1. 

Teil 8. 
Beamte, die unter die Besdmmungen des § 66 Abs. 2 des Gehaltsüberleitungsgesetzes gefallen sind, 

beziehungsweise unter die Besdmmungen des § 86 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes fallen. 

Beamte, die gemäß § 66 Abs. 2 des Gehaltsüberleitungsgesetzes in die dort vorgesehenen weiteren Gehalts­
stufen bereits vorgerückt sind, sind zunächst aus der bezugsrechtlichen Stellung, die sie vor Anfall der weiteren 
Gehaltsstufen (erhöhten Dienstzulagen) innehatten, nach den entsprechenden Überleitungstabellen der Teile 1 
bis 7 überZUleiten; bei Beamten der Allgemeinen Verwaltung, Wachebeamten und Berufsoffizieren sind hiebei 
die gemäß §, 68 b Gehaltsüberleitungsgesetz gewährten PersonalZulagen (Härteausgleich) zu berücksichtigen. 
Sodann ist die seit Erreichen dieser bezugsrechtlichen Stellung verbrachte Zeit für die weitere Vorcückung 
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in Anschlag zu bringen. 

" I 
I' , 
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Entschließung. 

Die Bundesbediensteten, aber auch gewisse 
Gruppen von Angestellten der Privatwirtschaft 
erhalten zur' Unterstützung der Lebenshaltung 
Haushaltszulagen für die Ehegattin und Kinder­
zulagen für die Kinder. Bei Exekution wird je­
doch, besonders bei Unterhaltsforderungen, nicht 
auf diese Zweckwidmung dieser Zulagen Bedacht 
genommen und der Gehalt samt Zulagen als 
Einheit betrachtet. 

Die Haushalts- und Kinderzulagen sollen je­
doch denjenigen Unterhaltsberechtigten zugute 
kommen, für die der Angestellte die Zulagen 
bezieht. . 

Die Bundesregierung wird daher ersucht, dem 
Hohen Haus ehebaldigst geeignete gesetzliche 
Maßnahmen vorzuschlagen, die die zweck­
gerechte Verwendung von Haushalts- und 
Kinderzulagen garantieren. 
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